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4 Editorial

Thomas Radermacher
Kreishandwerksmeister

Alois Blum
Hauptgeschäftsführer

Die KlimaExpo.NRW ist eine neue Inititative 
der NRW-Landesregierung, um die Umset-
zung der Energiewende fortzuführen und die 
Klimaschutzziele zu erreichen. Mit der Kli-
maExpo. NRW wird das technologische und 
wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfa-
lens im Bereich Klimaschutz präsentiert. Bis 
zum Jahr 2022 möchte die Klima Expo er-
folgreiche Projekte einem breiten Publikum 
bis hin zur internationalen Ebene verständ-
lich und erfahrbar machen und dadurch zu-
sätzliches Engagement und Motivation für 
den Klimaschutz fördern. Insgesamt werden 
Projekte in vier Th emenfeldern vorgestellt:
» Transformation des Energiesystems,
» Energie- und Ressourceneffi  zienz in Pro-

duktion und Konsum,
» klimagerechte Stadt- und Regionalent-

wicklung sowie neue Konzepte für Mobi-
lität und Transport“.   

Warum ein Partnerkonzept
des Handwerks?
Die Entwicklung eines einheitlichen Formats 
für die Beteiligung der Handwerksorganisati-
on an den Klima.Expo-Formaten auf Landes- 
und Regionalebene ermöglicht eine frühzeiti-
ge Vorbereitung und landesweite abgestimm-
te Präsentationsform. So kann der Bedeutung 
des Handwerks Rechnung gezollt und gleich-
zeitig die Präsentation kleinteiliger Aktivitä-
ten ermöglicht werden. Das hier vorgestellte 
Konzept ist dabei jederzeit durch regionalspe-
zifi sche Einzelmaßnahmen der Handwerks-
organisationen und –unternehmen erweiter-
bar. Die vielfältigen Einzel-Beiträge der 
Handwerksunternehmen sowie der Hand-
werksorganisation in NRW werden somit in 
einen inhaltlichen Bezug zueinander gestellt 
und in verständlicher Weise präsentiert;  
gleichzeitig ist eine Darstellung von Einzel-
projekten (kleinen und großen Projektzusam-
menhängen) möglich.

Handwerk in den 7
Regionen und landesweit! 
Unsere Aktivitäten fi nden in sieben Regionen 
sowie auf Landesebene statt. Deshalb ist es 
wichtig, die vielen Beiträge des Handwerks in 
einem einheitlichen Präsentationsformat dar-
zustellen und so die gesamte Schlagkraft des 
Handwerks widerzuspiegeln: im Land NRW 
und in den sieben Teilregionen: Region Aa-

Das Präsentationsformat für Klimaschutz in NRW

KlimaExpo.NRW
chen; Bergisches Städtedreieck; Köln-Bonn; 
Metropole Ruhr; Münsterland; Ostwestfalen 
Lippe; Südwestfalen.

Womit das Handwerk punkten 
kann!
Das Handwerk spielt in der Energiewende 
eine zentrale Rolle. Drei große Th emen prä-
sentieren die Leistungsfähigkeit und den Bei-
trag des Handwerks:
» Unsere Produkte und Dienstleistungen 

rund um den Bau sowie Ausbau von Ge-
bäuden sind ein wesentlicher Beitrag zur 
Reduzierung des CO²-Ausstoßes.

» Unsere klimaeffi  zienten Handwerksunter-
nehmen engagieren sich mit einem klaren 
Bekenntnis zu Effi  zienz und Einsparung. 

» Mit einem breiten Spektrum an hand-
werklichen Bildungsangeboten und bes-
tens ausgerüsteten Bildungsstätten und 
Kompetenzzentren vermitteln wir unseren 
Fachkräften das nötige Know-how für die 
Klimawende.

Generalthemen der Klima-Kompe-
tenz-Route
Das Partner-Konzept des Handwerks bein-
haltet ein klares Programm mit drei inhaltli-
chen Schwerpunktbereichen. Diese drei Be-
reiche bündeln jeweils konkrete Einzelbei-
spiele des Handwerks zu Th emenrouten auf 
regionaler und landesweiter Ebene. Dabei 
können Kammer-, Kreis-, Branchen- und 
Technologiebezüge herausgestellt werden. 

» Route der klimaeffi  zienten Gebäudemo-
dernisierung

» Route der klimaeffi  zienten Handwerks-
unternehmen

» Route der klimaeffi  zienten Bildung im 
Handwerk.

Präsentation der Routen
Die einzelnen Elemente – Gebäude, Unter-
nehmen, Bildungsstätten – werden im Inter-
net angemessen dargestellt. Darüber hinaus 
werden die Standorte durch eine Tafel ge-
kennzeichnet.

Region Köln Bonn
Der Region Köln/Bonn e.V. regionaler Part-
ner der KlimaExpo.NRW und hat sich zum 
Ziel gesetzt, die landespolitischen Klima-
schutzziele vor Ort umzusetzen. Gemeinsam 
mit der Handwerkskammer Köln ist in der 
Region auch eine Route der Klima-Kompe-
tenz im Handwerk geplant. 

Es besteht eine Vielzahl von weiteren Nut-
zungsmöglichkeiten. So können Einzelrouten 
individuell und bedarfsgerecht für bestimmte 
Zielgruppen, wie zum Beispiel für die Presse, 
für Kundengruppen oder für Delegationen, 
zusammengestellt werden. Kennen Sie gute 
Beispiele für die Präsentation von Leistungen 
des Handwerks? Rufen Sie uns an oder schi-
cken eine Mail. 

Ihre



Sichere Partnerschaft –  
ein gutes Gefühl.

Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu 
Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind 
Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können. 
Das ist unsere Leistung. 

Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie 
im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzklei-
dung, Fußmatten und einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln. 
Bringen und Holen, umweltschonendes Waschen, Pflegen 
und Ersetzen – unser Service für Sie unter www.mewa.de

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz 
46238 Bottrop
Telefon 02041 693-280 
Telefax 02041 693-282
E-Mail: handwerk@mewa.de
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Der Verein Unternehmen für die Region, 
die Bertelsmann Stiftung und der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks haben 
in Berlin herausragende Projekte gesell-
schaftlichen Engagements mittelständischer 
Unternehmen ausgezeichnet. Als ein Finalist 
des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel“ wur-
de die Radermacher GmbH aus Mecken-
heim mit ihrem Projekt „MeGA – Mecken-
heimer Garantie für Ausbildung“ gewürdigt. 

Bundesweit hatten sich 181 Projekte bewor-
ben, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu den 
eingereichten Th emen gehörten das Engage-
ment für Kinder und Jugendliche, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, die Förde-
rung sozialer Aktivitäten von Auszubilden-
den ebenso wie der Schutz der Umwelt. Bei 
der Auswahl der Preisträger richtete sich die 
Jury nach folgenden Kriterien: Langfristig-
keit des Projektes, Einbringung unterneh-
merischer Kompetenz, Kreativität, regionale 
Nähe, Zusammenarbeit mit Partnern sowie 
die Übertragbarkeit auf andere Regionen. 

Liz Mohn, die Vorstandsvorsitzende der 
Bertelsmann Stiftung gratulierte den Reprä-

Schreinerei Radermacher GmbH wird 
für herausragendes gesellschaftliches 

Engagement gewürdigt

sentanten der ausgezeichneten Unterneh-
men und unterstrich die Bedeutung des ge-
sellschaftlichen Engagements im Mittel-
stand. „Verantwortungsvolles Unternehmer-
tum hat eine lange Tradition in Deutschland. 
Zukünftig wird es noch mehr darauf an-
kommen, innovative Lösungen mitzugestal-
ten, die Mehrwert für unsere Gesellschaft 
haben. Die Projekte der Preisträger und Fi-
nalisten zeigen dies bereits eindrucksvoll.“

Der Vorstandsvorsitzende des Vereins Un-
ternehmen für die Region, Dirk Stocksmeier 
forderte, gesellschaftliches Engagements im 
Mittelstand stärker wertzuschätzen: „Die 
zahlreichen „Guten Beispiele“ beweisen, 
dass sich viele mittelständische und famili-
engeführte Unternehmen in den unter-
schiedlichsten Bereichen engagieren. Oft-
mals sprechen sie bisher nicht darüber. Wir 
möchten mit unserem Wettbewerb dieses 
Engagement würdigen, sichtbar machen 
und andere Unternehmen zur Nachahmung 
anregen.“

Die Preisträger des Wettbewerbs sind:
» GAG Immobilien AG - GartenClubs 

Köln (Köln/ Nordrhein-Westfalen)
» R&M Wegener Headwear GmbH & 

Co. KG - Verantwortung für Gesellschaft 
und Umwelt (Lauterbach/ Hessen)

» Verein Beckumer Industrie e.V. - Becku-
mer Azubis engagiert (Beckum/ Nord-
rhein-Westfalen)

» Peter Backwaren OHG - Bäcker Peter für 
Essen (Essen/ Nordrhein-Westfalen)

Die Finalisten des Wettbewerbs waren:
» Radermacher GmbH - MeGA - Me-

ckenheimer Garantie für Ausbildung 
(Meckenheim/ Nordrhein-Westfalen)

» Holzmanufaktur Max Liebich GmbH - 
Integration von Asylbewerbern (Regen/ 
Bayern)

» VR-Bank Nordeifel eG – Was einer allein 
nicht schaff t, das schaff en viele. (Fried-
rich Wilhelm Raiff eisen) (Schleiden/ 
Nordrhein-Westfalen)

» MICAS AG - Firmen-KITA & Hort 
Pfi ffi  kus & Pfi ffi  lino (Oelsnitz/ Sachsen)

» Dr. Ausbüttel & Co. GmbH - Einsatz für 
die Ruhrtalengel in der Kinder- und Ju-
gendküche (Witten/ Nordrhein-Westfa-
len)

Thomas Radermacher, Geschäftsführer Radermacher GmbH als Finalist des Wettbewerbs Mein Gutes Beispiel,
mit Liz Mohn und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (Foto: Sebastian Pfütze)



www.sparkasse-koelnbonn.de/firmenkunden

Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Er ist Motor für Wachstum und Beschäftigung, schafft Ausbildungsplätze und investiert  
in Forschung und Entwicklung. Ihn dabei zu unterstützen, ist unser Auftrag. Ob Existenzgründung, Kredit, Vermögensmanagement oder Auslands-
expansion – jedes zweite Unternehmen in Köln und Bonn vertraut dabei auf die Leistungen der Sparkasse KölnBonn. Damit sind wir der wichtigste 
Finanzpartner des Mittelstands in der Region.  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

S Sparkasse
 KölnBonn

Unser Engagement für den Mittelstand.
Gut für Köln und Bonn.
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Das „Meister-BAföG“ wurde 1996 durch das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) eingeführt. Es begründet einen An-
spruch auf Förderung einer berufl ichen Auf-
stiegsfortbildung für Menschen mit einem 
Berufsabschluss. Gesellinnen und Gesellen 
können darüber z. B. eine Meisterausbildung 
fi nanzieren. Die Koalitionspartner haben sich 
darauf verständigt, die Förderleistungen des 
AFBG verbessern und die Fördermöglichkei-
ten erweitern zu wollen. Das Gesetzgebungs-
verfahren zur Novellierung des AFBG steht 
unmittelbar bevor. Das Meister-BAFöG ist 
ein bedeutendes Instrument zu Förderung 
der berufl ichen Aufstiegsfortbildung und ein 
wichtiges Signal für die Gleichwertigkeit von 
akademischer und berufl icher Bildung. Rich-
tig und notwendig ist daher die avisierte Ver-
besserung des Meister-BAföG, als Pendant 
zum BAföG für Studierende. Bei der Novel-
lierung sollte die Attraktivität speziell für 
Handwerkerinnen und Handwerker gestei-
gert werden.

Das Handwerk ist in besonderem Maße auf 
das Meister-BAföG angewiesen, weil
» bereits heute ein Fachkräftemangel bei 

Führungskräften (z. B. bei Spezialisten für 
Klempnerei, Sanitär-, Heizung- und Kli-
matechnik sowie bei Meistern für Ortho-
pädie-, Rehatechnik und Hörgeräteakus-
tik) besteht,

» aufgrund der Klein- und Kleinstbetriebs-

Verbesserungen beim „Meister-BAföG“
strukturen die berufl iche Fort- und Wei-
terbildung von vielen Handwerksbetrie-
ben nicht fi nanziell unterstützt werden 
kann,

» Meisterkurse und -prüfungen mit Arbei-
ten in Werkstätten und Einsatz von teuren 
Materialen verbunden sind und daher 
kostenaufwendiger als z. B. kaufmänni-
sche Fortbildungen sind.

Handwerker/-innen bilden sich oft berufsbe-
gleitend fort. Meisterkurse müssen deshalb im 
Einklang mit den betrieblichen Bedürfnissen 
organisiert werden. Die Förderung fl exibler 
Formen der Lehrgangsgestaltung, insbesonde-
re modulare Teilzeitkurse, sollten daher er-
leichtert werden. Damit sich Aufstiegsfortbil-
dungswillige auch in Zukunft für eine Meis-
terausbildung oder ähnlich zeit- und kosten-
intensive Aufstiegsfortbildungen entscheiden, 
sind folgende Verbesserungen notwendig:

1. Spürbare Erhöhung der Förderleistungen
Die Kosten zum Lebensunterhalt (z. B. für 
Wohnen, Sozialversicherungen, Kinderbe-
treuung) sind in den vergangenen Jahren 
ebenso gestiegen wie die Kosten für Lehr-
gangsanbieter (z. B. für Dozenten, Unter-
richtsräume und Werkstätten).

Folgende Maßnahmen sollten daher umge-
setzt werden:
» Anhebung des Erhöhungsbetrags für den 

Unterhaltsbedarf
» Anhebung des Kinderbetreuungszuschlags
» Anhebung des Maßnahmenbeitrages bzw. 

Erhöhung des Zuschussanteils oder des 
Darlehenserlasses bei bestandener Prü-
fung.

2. Orientierung der Förderung an den Be-
dürfnissen des Handwerks
a) Verbesserung der Förderung der Ver-
brauchs- und Arbeitsmaterialien für hand-
werkliche Meisterkurse und -prüfungen 

Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung fi n-
den nicht nur in Klassenräumen, sondern 
auch in Werkstätten oder auf Baustellen statt. 
Dabei kommen Werkzeuge und Arbeitsmate-
rialien zum Einsatz, die weder förderfähig sind 
noch von den Kursgebühren abgedeckt wer-
den, z. B. in der Zahntechnikermeisterausbil-
dung im Wert von bis zu 6.000 € und im Ins-
tallateur- und Heizungsbauer-Handwerk im 
Wert von bis zu 1.000 €. Zusatzkosten fallen 
auch in der praktischen Meisterprüfungen an: 
Material- und Werkstattkosten bewegen sich 
in vielen Handwerken im oberen drei- bis 
mittleren vierstelligen Bereich (z. B. im Elekt-
rotechniker- und im Installateur- und Hei-
zungsbauer-Handwerk, in Bauhandwerken 
und in Gesundheitshandwerken). Bislang 
werden diese Prüfungsmaterialkosten nur 
über ein Darlehen nach dem AFBG gefördert. 
Eine Bezuschussung ist wünschenswert.

b) Zeitliche Flexibilisierung beim Besuch von 
Teilzeitkursen
Die im AFBG vorgeschriebene Fortbildungs-
dichte für Teilzeitkurse (150 Unterrichtsstun-
den / 8 Monate) sollte fl exibilisiert werden, 
um Unterbrechungen zwischen einzelnen 
Lehrgangsmodulen zu ermöglichen. In vielen 
Handwerken fallen saisonbedingt Arbeitsspit-
zen an, sodass Fortbildungen nur in Zeiten 
mit geringerem Arbeitsaufkommen durchge-
führt werden können (z. B. im Bauhandwerk 
in der Wintersaison). In kleineren Hand-
werksberufen kann die geforderte Fortbil-
dungsdichte nicht erreicht werden, wenn 
Vorbereitungskurse wegen geringer Nachfra-
ge nur selten angeboten werden. Hieraus darf 
Aufstiegsfortbildungswilligen kein Nachteil 
entstehen. Die Fortbildungsdichte sollte da-
her abgesenkt werden.

Autor: Dr. Born, ZDH

Im Zeitraum von zwei Kalenderjahren be-
kommen Betriebe für Ihre Mitarbeiter/in-
nen maximal 10 Bildungsschecks (betriebli-
cher Zugang) und Beschäftigte bzw.Berufs-
rückkehrende einen Bildungsscheck (indivi-
dueller Zugang). Den Bildungsscheck gibt 
es in der Höhe zwischen 250 Euro und max. 
500 Euro und in Abhängigkeit der Kurskos-
ten bei einer Förderung von max. 50%
» für berufl iche Weiterbildungsmaßnah-

men, wenn die Kurskosten brutto über 
500 Euro liegen und

» für Betriebe und Einzelpersonen in Be-
trieben mit max. 249 Beschäftigten, 
nicht jedoch für Solo-Selbstständige.

Neuer Bildungsscheck NRW
Konditionen für einen neuen Bildungsscheck NRW

stehen fest und sind grundlegend verändert
Ausgeschlossen sind Beschäftigte aus dem 
öff entlichen Dienst. Neu ist im individuel-
len Zugang eine Einkommensprüfung 
durch die Beratungsstellen. Das zu versteu-
ernde Einkommen darf max. 30.000 Euro 
pro Jahr betragen und bei gemeinsamer Ver-
anlagung max. 60.000 Euro. Im individuel-
len Zugang hat wie bisher die Ausgabe einer 
Bildungsprämie des Bundes Vorrang. Bei 
der Bildungsprämie beträgt das maximale zu 
versteuernde Einkommen jedoch 20.000 
Euro pro Jahr; die Maßnahmekosten sind 
auf max. 1.000 Euro begrenzt. Ein Förder-
steckbrief zum neuen Bildungsscheck ist zu 
fi nden unter www.bildungsscheck.nrw.de.
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Mit drei Broschüren unterstützen die Bauge-
werblichen Verbände (BGV) ihre Mitglieds-
betriebe bei der Werbung um Nachwuchs-
kräfte und bei der Suche nach qualifi zierten 
Lehrlingen. Die Hefte sind kostenfrei bei den 
BGV erhältlich – eine Mail an h.siebert@
bgv-nrw.de genügt. Th emen sind die Argu-
mente, die für eine Ausbildung am Bau spre-
chen, die vielen Möglichkeiten, wie Unter-
nehmer Kontakte zu Jugendlichen, ihren El-
tern und Lehrern knüpfen können, und das 
neue Instrument der Berufsfelderkundungs-
tage. Als Autor der Broschüren räumt BGV-
Mitarbeiter Harald Siebert zwar ein, das Bau-
gewerbe habe im vergangenen Jahr „eine kräf-
tige Schippe draufgelegt, was die Lehrlings-
zahlen anbelangt“. Die Unternehmen 
müssten indes noch deutlich aktiver werden, 
allein um die altersbedingt ausscheidenden 
Mitarbeiter zu ersetzen.

Die Begeisterung über den interessanten 
und fordernden Berufsalltag könnte zum 
Beispiel – neben sachlichen Informationen 
natürlich - bei den Berufserkundungstagen 
vermittelt werden. An drei Tagen pro Jahr 
werden nämlich die Achtklässler aus allen 
Schultypen, also inklusive der Gymnasien, 
in Unternehmen „hineinschnuppern“. Die 

Drei Broschüren helfen
bei der Nachwuchswerbung

und -suche für den Bau
Broschüre dazu erläutert diesen neuen Weg 
bei der Nachwuchssuche, sie klärt, wie man 
teilnehmen kann und was man zu beachten 
hat, und sie gibt praxisnahe Tipps für den 
Ablauf eines solchen Tages.

Die Argumentesammlung unter dem Titel 
„Ausbildung lohnt – für alle“ hat zwei 
Zielrichtungen: die jungen Leute, die 
überzeugt werden sollen von den Vortei-
len einer Lehre am Bau einerseits, und die 
Betriebe andererseits. Schließlich bringen 
ihnen Azubis durchaus Vorteile. In diesem 
Sinne soll Ausbildungsmüdigkeit vorge-
beugt und weiteren Unternehmen die 
Sinnhaftigkeit der Ausbildung vor Augen 
geführt werden - selbst wenn Lehrlinge 
häufi g nicht gerade wenig Mühe machen 
und Frustrationserlebnisse „bescheren“. 

Eine solche Überzeugungsarbeit sollte nicht 
erst beginnen, wenn das Ende der Schulzeit 
in Sicht ist – und sie kann auch später noch 
mit begründeter Aussicht auf Erfolg gestar-
tet werden. Deswegen spannt die Broschüre 
„Den Volltreff er im Blick – Ihr Weg zum op-
timalen Azubi“ den Bogen der möglichen 
Kontakte zu Nachwuchskräften sehr weit – 
nämlich vom Kindergarten bis zu Studie-

nabbrechern, von Ausbildungsmessen und 
Tagen der off enen Tür über die Sozialen Me-
dien bis zu Mitarbeitern, Kollegen, Kunden 
sowie den Eltern. Immer besteht die Gele-
genheit, Interesse zu wecken, Wissenslücken 
zu schließen, als attraktiver Arbeitgeber zu 
punkten und letztlich den Weg in eine Lehre 
zu ebnen. In der Broschüre gibt es Tipps zur 
Vorbereitung auf entsprechende Gespräche 
und mehrere Checklisten: für Vorstellungs-
gespräche, für zugkräftige Stellenanzeigen, 
für ein positiv verlaufendes Praktikum und 
für die Pressearbeit, bei der auch Ausbil-
dungsfragen eine Rolle spielen können.

Alle drei Broschüren der BGV wurden im 
Rahmen des Projektes „Zukunftsinitiative 
Handwerk NRW 2.0 – Professionalisie-
rung im Handwerk“ erstellt. Mit fi nanzi-
eller Förderung durch das Land NRW 
und die Europäische Union unterstützt es 
bei fünf zentralen Herausforderungen: 
den Chancen der Globalisierung, der Be-
wältigung des demografi schen Wandels, 
den Konsequenzen der Energiewende, 
dem Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechniken sowie der Professi-
onalisierung von Klein- und Kleinstunter-
nehmen (www.zih-nrw.de).

Unter www.studienaussteiger-nrw.de 
fi nden Studienaussteiger/innen ab sofort 
eine landesweit gut vernetzte Fachstelle, die 
sich speziell an Studienaussteiger/innen aller 
Studiengänge richtet, die entweder ein kon-
kretes Interesse an einer dualen Ausbildung 
haben oder sich zwecks Anschlussmöglich-
keiten beraten lassen wollen. 

Ziel ist es, durch regionale Ansprechpartner 
mit Kontakten zu Unternehmen, Studien-
aussteiger/innen individuell zu beraten, zu 
vermitteln und somit einen zügigen An-

Neu: Fachstelle für
Studienaussteiger/innen in NRW

schluss an das Studium über ein Kennen-
lernpraktikum in eine Ausbildung und be-
rufl iche Karriere zu gewährleisten.    

Unter 0211/3007777 ist ein Servicetelefon 
eingerichtet, um direkt Kontakt mit der 
Fachstelle aufzunehmen. In einem Telefon-
gespräch wird über die duale Ausbildung in 
gewerblichen, kaufmännischen und Dienst-
leistungsberufen allgemein, Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie Berufs-
perspektiven informiert. Weiter ist die Klä-
rung der persönlichen Situation, im Hin-

blick auf eine Ausbildung im Handwerk, 
Bestandteil der Beratung. Auch werden El-
tern, Lebenspartner und Freunde von Studi-
enaussteigern/innen informiert und beraten. 

Angesiedelt ist die Stelle beim Westdeut-
schen Handwerkskammertag im Rahmen 
des Projektes »Vom Studienaussteiger zum 
Meisterschüler«, mit fi nanzieller Unterstüt-
zung des Ministeriums für Arbeit, Integrati-
on und Soziales des Landes NRW und des 
Europäischen Sozialfonds im Rahmen der 
Fachkräfteinitiative NRW.
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„Kein Abschluss ohne Anschluss“ – nach die-
sem Motto wird die Studien- und Berufsori-
entierung an allen weiterführenden Schulen 
in Nordrhein-Westfalen neu strukturiert und 
systematisiert. Schüler/innen aller Schulfor-
men sollen sich mit Unterstützung der Lehr-
kräfte, Berufsberater der Bundesagentur für 
Arbeit, Eltern und insbesondere Kooperati-
onspartner aus der Wirtschaft vor Ort früh-
zeitiger, praxisnäher und strukturierter mit 
Ihren Zukunftsperspektiven auseinanderset-
zen. Durch sogenannte Berufsfelderkundun-
gen – eintägige Schnuppertage in den Betrie-
ben - sollen Schüler/innen bereits in der 8. 
Klasse Arbeitsabläufe in Betrieben und Insti-
tutionen praxisnah kennenlernen und da-
durch einen besseren Eindruck davon be-
kommen, was sie in einem späteren Prakti-
kum und anschließend in einer Berufsausbil-
dung in der jeweiligen Branche erwartet. Die 
Schüler/innen sind während der Erkundung 
in Ihrem Betrieb, sowie auf der Hin- und 
Rückfahrt – genauso wie bei einem klassi-
schen Betriebspraktikum – über die Schule 
versichert.

Im Zuge des demografi schen Wandels ändert 
sich die Altersstruktur unserer Gesellschaft, ins-
besondere unser Arbeitskräftepotenzial ist da-
von betroff en: Die Nachwuchskräftesicherung 
– auch im Handwerk – gewinnt daher mehr 
denn je an Bedeutung. Schon jetzt sind die Ver-
änderungen spürbar: Immer mehr Arbeitneh-
mer nähern sich dem Ruhestand, während im-
mer weniger junge Menschen auf den Arbeits-
markt drängen. Ergreifen Sie daher heute noch 
die Chance und bieten Sie Berufsfelderkun-

Nachwuchskräftesicherung 
leicht gemacht!

dungsplätze an und zeigen Sie jungen Men-
schen aus unserer Region Ihren Betrieb, Ihre 
Abläufe im Arbeitsalltag! Ihre Auszubildende 
können Sie bei der Gestaltung dieses Tages si-
cherlich unterstützen und auf Augenhöhe von 
den Ausbildungsverläufen berichten. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
Nutzen Sie die Chance
» die Aufmerksamkeit der Nachwuchskräfte 

aus Bonn/Rhein-Sieg auf Ihren Betrieb/
Ihre Institution zu lenken. 

» den Bekanntheitsgrad Ihrer Branche zu 
steigern. 

» für Ihre Ausbildungs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten zu werben. 

» künftige Praktikanten und Auszubildende 
kennenzulernen. 

» einen Beitrag zur Reduzierung der Studi-
en- und Ausbildungsabbrüche zu leisten. 

» Ihre Auszubildende mit einer neuen Auf-
gabe – der Betreuung von Schüler/innen 
– zu betrauen. 

Zahlreiche, schriftliche Bewerbungsmappen 
sowie aufwändige Bewerberauswahlverfahren 
waren gestern: Insbesondere das Handwerk 
lässt sich Jugendlichen durch praktische 
Übungen exemplarisch näher bringen. Mög-
licherweise entdecken Sie durch das Angebot 
von Berufsfelderkundungsplätzen frühzeitig 
Talente und erhalten im Anschluss an die Be-
rufsfelderkundungstage die Gelegenheit 
durch weitere Praktika Jugendliche näher 
kennenzulernen und insbesondere am Ende 
der Schulzeit für eine Ausbildung in Ihrem 
Betrieb zu gewinnen. 

Für das Matching zwischen dem Angebot der 
Betriebe und der Nachfrage seitens der Schü-
ler/innen steht ein onlinegestütztes Bu-
chungssystem zur Verfügung. Die Kreishand-
werkerschaft Bonn ∙ Rhein-Sieg hat sich an 
der Finanzierung des Portals beteiligt, um den 
organisatorischen Aufwand vor allem für klei-
ne und mittlere Handwerksbetriebe auf ein 
Minimum zu reduzieren. Das Prinzip ist sehr 
einfach: Betriebe registrieren sich, geben die 
Tage und die Anzahl der Plätze an und Schü-
ler/innen buchen diese Plätze mit Unterstüt-
zung der Lehrer anschließend verbindlich. Sie 
werden als Anbieter über jede Buchung per 
E-Mail informiert. Darüber hinaus steht eine 
Teilnahmebescheinigung zum Ausdruck zur 
Verfügung, die über das Portal automatisch 
generiert werden kann. Sichern Sie sich schon 
heute die Nachwuchskräfte von morgen: Er-
stellen Sie im kostenfreien, geschützten Bu-
chungsportal unter www.berufsorientie-
rung-bonn-rhein-sieg.de ein Kurzprofi l 
Ihres Betriebs und stellen Sie für den Zeit-
raum im April und Juni Plätze für Schüler/
innen aus Bonn/Rhein-Sieg zur Verfügung! 
Weitere Informationen und Anregungen für 
die Gestaltungen eines Berufsfelderkun-
dungstages für einzelne Schüler/innen oder 
Schülergruppen stehen unter www.berufs 
orientierung-bonn-rhein-sieg.de.

Ansprechpartnerin
Viktoria Kraus
Amt für Schule und Bildungskoordinie-
rung – Regionales Bildungsbüro
Telefon: 02241/13 - 2779 
E-Mail: viktoria.kraus@rhein-sieg-kreis.de
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Ansprechpartner für Anmeldung und Rückfragen:
Angela Arndt, Ausbildungskoordinatorin · Telefon 0221 2022-783 · E-Mail: arndt@hwk-koeln.de

Informationen zum Handwerk unter www.hwk-koeln.de oder www.berufsinfo.org/Lehrstellenboerse
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Das „Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ – in Fachkreisen auch Jahres-
steuergesetz 2015 genannt – wurde am 
19.12.2014 durch den Bundesrat gebilligt 
und trat in den meisten Teilen zum 
01.01.2015 in Kraft. Zu den wichtigsten 
Änderungen zählen u.a.:

1. Berufsausbildung: Aufwendungen des 
Steuerpfl ichtigen für seine erstmalige Be-
rufsausbildung und für ein Erststudium 
sind, wenn diese nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfi nden, bis zu 
6.000 € im Kalenderjahr als Sonderausga-
ben abziehbar. Die Aufwendungen für 
eine zweite Ausbildung (auch Studium als 
Zweitausbildung) sind dagegen grund-
sätzlich als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben in voller Höhe abziehbar, 
wenn ein Veranlassungszusammenhang 
zur späteren Einkünfteerzielung besteht.

Probleme bei der Abgrenzung zwischen 
Erst- und Zweitausbildung will der Gesetz-
geber mit einer Neudefi nition der „erstma-
ligen Berufsausbildung“ korrigieren. Ab 
2015 sind Aufwendungen des Steuerpfl ich-
tigen für seine Berufsausbildung oder für 
sein Studium nur dann Werbungskosten, 
wenn er zuvor bereits eine Erstausbildung 
(Berufsausbildung oder Studium) abge-
schlossen hat oder wenn die Berufsausbil-
dung oder das Studium im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfi ndet.

Eine Berufsausbildung als Erstausbildung 
liegt dann vor, wenn eine geordnete Aus-
bildung mit einer Mindestdauer von 12 
Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und 
mit einer Abschlussprüfung durchgeführt 
wird. „Vollzeit“ heißt hierbei eine Dauer 
von durchschnittlich mindestens 20 Stun-
den wöchentlich. Eine geordnete Ausbil-
dung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
oder internen Vorschriften eines Bildungs-

Jahressteuergesetz 2015 verabschiedet
trägers durchgeführt wird. Ist eine Ab-
schlussprüfung nach dem Ausbildungs-
plan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung 
mit der tatsächlichen planmäßigen Been-
digung als abgeschlossen.

Keine erste Berufsausbildung sind z.B. 
Kurse zur Berufsorientierung oder –vorbe-
reitung, Kurse zur Erlangung von Fahrer-
laubnissen, Betriebspraktika, Anlerntätig-
keiten oder die Grundausbildung bei der 
Bundeswehr.

2. Steuerfreie Serviceleistungen: Um Be-
schäftigten, die nach der Elternzeit wieder 
in den Beruf zurückkehren, den Wieder-
einstieg problemloser zu ermöglichen oder 
Arbeitnehmern, die pfl egebedürftige An-
gehörige betreuen, entsprechend zu unter-
stützen, erhält der Arbeitgeber die Mög-
lichkeit, seinen Arbeitnehmern steuerfreie 
Serviceleistungen in Höhe von bis zu 600 
€ im Kalenderjahr zur besseren Vereinbar-
keit von Beruf und Familie anzubieten. 
Dies sind insbesondere die Beratung und 
Vermittlung von Betreuungsleistungen für 
Kinder und pfl egebedürftige Angehörige. 
Auch kann der Arbeitgeber –unter weite-
ren Voraussetzungen- ganz bestimmte Be-
treuungsleistungen, die kurzfristig aus 
zwingenden berufl ich veranlassten Grün-
den entstehen, auch wenn sie im privaten 
Haushalt des Arbeitnehmers stattfi nden, 
bis zu einem Betrag von 600 € im Kalen-
derjahr steuerfrei ersetzen, wenn die Leis-
tungen zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbracht werden.

3. Betriebsveranstaltungen: Zuwendungen 
eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebs-
veranstaltung waren bis zum 31.12.2014 
erst bei Überschreiten einer Freigrenze (von 
110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als 
steuerpfl ichtiger Arbeitslohn zu qualifi zie-
ren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 
01.01.2015 wird die bisherige Freigrenze 
von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewan-
delt. Ursprünglich war hier eine Freigrenze 

von 150 € vorgesehen. Die Umwandlung in 
einen Freibetrag bedeutet, dass Aufwendun-
gen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, 
auch wenn der Betrag pro Veranstaltung 
und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur 
der überschrittene Betrag ist dann steuer- 
und sozialversicherungspfl ichtig.

Beispiel:
Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter 
zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten 
für die Feier betragen 1.500,– €. 

» Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer 
Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro 
Mitarbeiter überschritten wurde, unter-
lag der gesamte Betrag in Höhe von 
(1.500 : 10=) 150 € grundsätzlich der 
Steuer- und Sozialversicherungspfl icht.

» Neue Regelung ab 01.01.2015 mit einem 
Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der 
Freibetrag pro Mitarbeiter überschritten 
wurde, sind hier grundsätzlich nur die 
überschreitenden Aufwendungen in Höhe 
von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € 
steuer- und sozialversicherungspfl ichtig.

» Sie bleiben dann sozialversicherungs-
frei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % 
pauschal besteuert.

Alle Aufwendungen, auch für die „Kosten 
für den äußeren Rahmen der Betriebsver-
anstaltung (z.B. Fremdkosten für Saalmie-
te und Eventmanager)“ werden –entgegen 
eines anders lautenden Urteils des Bun-
desfi nanzhofs- in die Berechnung einbezo-
gen. Gleichfalls sind die geldwerten Vor-
teile, die Begleitpersonen des Arbeitneh-
mers gewährt werden, dem Arbeitnehmer 
als geldwerter Vorteil zuzurechnen.

Eine begünstigte Betriebsveranstaltung 
liegt dann vor, wenn sie allen Angehörigen 
des Betriebs oder eines Betriebsteils 
grundsätzlich off ensteht.

Aus „Informationen aus
dem Steuerrecht 02/2015“



Die Steuerberatungs-
und Buchführungsstelle

der Kreishandwerkerschaft
Bonn · Rhein-Sieg

steht allen Handwerksbetrieben für deren betriebliche Belange zur Verfügung.

kompetent – handwerksorientiert – vertraulich

Unsere Leistungen:
• Erstellung der Jahresabschlüsse
 sämtlicher Rechtsformen mit Bilanzbesprechung
• Erstellung betrieblicher Steuererklärungen
• Umfassende individuelle steuerliche Beratung
• Begleitung bei Betriebsveräußerungen,
 -übertragungen, Rechtsformwechsel etc.
• Begleitung und Unterstützung der Mandanten bei Betriebsprüfungen
• Erstellung der laufenden Finanzbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnung incl. Baulohn
• Betriebsvergleichswerte aufgrund zahlreicher
 Mandanten aus dem Handwerk
• Besprechung der Betriebswirtschaftlichen Auswertungen
• Prüfung von Steuerbescheiden incl. sämtlicher
 notwendiger Rechtsbehelfsverfahren

Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg
Steuerberatungs- und Buchführungsstelle
Grantham-Allee 2–8
53757 St. Augustin

Ansprechpartner:
Steuerberater Dipl.-Kfm. Andreas Arens
Telefon: (0 22 41) 990-147
Steuerberaterin Christina Offergeld
Telefon: (0 22 41) 990-132
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Seit Anfang März dürfen Handwerker mit 
ihren Firmenwagen 100 Kilometer vom 
Betrieb zum Kunden fahren, ohne die 
Lenk- und Ruhezeiten zu dokumentieren. 
Unternehmer und Mitarbeiter dürfen 
künftig 100 statt bisher 50 Kilometer vom 
Betrieb zum Kundenfahren, ohne die 
Lenk- und Ruhezeiten mit einem Fahrten-
schreiber dokumentieren zu müssen. Die 
neue Tachografen-Verordnung der EU 
trat zum 2. März in Kraft. 

Konkret gestattet ist laut Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH): 
Handwerker dürfen ab dem 2. März Ma-
terial, Ausrüstungen und Maschinen, die 

Die Dichtigkeitsprüfung einer Abwasser-
leitung und damit die Erhebung des unter 
Umständen noch mangelfreien Istzustan-
des kann ebenso eine steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung sein wie die Beseiti-
gung eines bereits eingetretenen Schadens 
oder vorbeugenden Maßnahmen zur 
Schadensabwehr. Das entschied der Bun-

Seit 2. März 2015:
Lockerung der Tachografenpfl icht

Dichtheitsprüfung einer
Abwasserleitung als Handwerker-

leistung steuerlich absetzbar

der Fahrer zur Ausübung seines Berufes 
benötigt, bis zu einer Entfernung von 100 
Kilometer vom Unternehmenssitz trans-
portieren, ohne dass die Pfl icht zur Nut-
zung und zum Einbau eines Tachografen 
entsteht. Bedingung: Das Fahrzeug darf 
nicht mehr als 7,5 Tonnen wiegen und das 
Fahren nicht die Haupttätigkeit des Fah-
rers sein. 

Trotz der Erleichterung für viele Betriebe: 
Das Handwerk hatte eine Ausweitung auf 
150 Kilometer sowie eine stärkere Flexibi-
lisierung bei den weiteren Ausnahmen ge-
fordert. So muss ein Betrieb das Fahrzeug, 
mit dem er nur ein einziges Mal im Jahr 

desfi nanzhof mit Urteil vom 06.11.2014.
Die Dichtigkeitsprüfung der Abwasserlei-
tung dient der Überprüfung der Funkti-
onsfähigkeit einer Hausanlage und ist da-
mit als (vorübergehende) Erhaltungsmaß-
nahme zu beurteilen. Dies gilt auch dann, 
wenn hierüber eine Bescheinigung für 
amtlichen Zwecke erstellt wird. Denn 

101 Kilometer zum Kunden zurücklegt, 
mit einem Tachografen ausrüsten. 

Für Irritationen bei Kontrollen kann nach 
Einschätzung des ZDH die Tatsache sorgen, 
dass die deutsche Fahrpersonalverordnung, 
die bislang in § 18 die entsprechende Aus-
nahmeregelung (mit der Grenze bis 50 km) 
enthält, noch nicht in angepasster Form ver-
öff entlicht wurde. Die Änderung der Hand-
werkerregelung durch die EU-VO 165/2014 
gilt aber unabhängig davon ab dem 2. März 
2015 unmittelbar in Deutschland, stellt der 
ZDH klar. Die einschlägigen Vorschriften 
zur Handwerkerregelung fi nden sich dann 
im neuen Artikel 3aa der EU VO 516/2006.

durch das Ausstellen einer solchen Be-
scheinigung wird die handwerklichen 
Leistung weder zu einer gutachterlichen 
Tätigkeit noch verliert sie ihren Instand-
haltungscharakter.
 
Bundesfi nanzhof,
Urteil vom 6.11.2014, VI R 1/13

Grundsätzlich dürfen Minijobber im Mo-
nat höchstens 450 € bzw. 5.400 € im Jahr 
verdienen. Wird dieser Betrag überschrit-
ten, so tritt Versicherungspfl icht ein. Ein 
„gelegentliches und nicht vorhersehbares 
Überschreiten“ der monatlichen Entgeltgren-
ze von 450 € führt nicht in jedem Fall zur 
Versicherungspfl icht. Als gelegentlich galt da-
bei bis 31.12.2014 ein Zeitraum von bis zu 2 
Monaten innerhalb eines Zeitjahres. Ab dem 
01.01.2015 ist als gelegentlich ein Zeitraum 

Überschreiten der 450,– €-Arbeits-
entgeltsgrenze bei Minijobbern

von bis zu 3 Monaten innerhalb eines Zeit-
jahres anzusehen. Diese Regelung ist bis zum 
31.12.2018 begrenzt. Ab dem 01.01.2019 
gilt wieder ein Zeitraum von bis zu 2 Mona-
ten als gelegentlich.

Bitte beachten Sie! Man muss davon ausge-
hen, dass diese Ausnahmeregelung streng aus-
gelegt wird und nur für die Fälle gilt, in denen 
die monatliche Verdienstgrenze von 450 € 
infolge „unvorhersehbarer Umstände“ über-

schritten wird. „Unvorhersehbar“ ist z.B. ein 
erhöhter Arbeitseinsatz wegen des krankheits-
bedingten Ausfalls eines Mitarbeiters. Die 
Zahlung eines (tarif)vertraglich geregelten 
jährlichen Weihnachts- oder Urlaubsgeldes 
beispielsweise ist vorhersehbar und muss be-
reits bei Ermittlung des regelmäßigen Arbeits-
entgelts berücksichtigt werden.

Aus „Informationen aus
dem Steuerrecht 02/2015“
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Die illegale selbstständige Tätigkeit in ei-
nem Ein-Mann-Malerbetrieb zählt nicht 
als Berufserfahrung im Sinne der Hand-
werksordnung. 

Der Gesetzgeber hat eine mit der Reform der 
Handwerksordnung 2004 Regelungen  zur 
leichteren Selbständigkeit von Gesellen mit 
Berufserfahrung beschlossen. (sogenannte 
„Altgesellenregelung“) Eine Ausübungsbe-
rechtigung bekommt danach, wer die Gesel-
lenprüfung bestanden hat, eine mindestens 
6-jährige Berufserfahrung in dem zulassungs-
pfl ichtigen Gewerk nachweist  und in einem 
Meisterbetrieb mindestens vier Jahre lang in 
leitender Stellung gearbeitet hat.

Ein Mann aus Bayern hatte einige Jahre 
als Malergeselle gearbeitet und sich 2005 

als „Raumausstatter“ selbstständig gemacht 
und dabei  auch Malerarbeiten ausgeführt. 
Das brachte ihm mehrere Bußgeldbe-
scheide wegen Betreiben eines unzulässi-
gen Gewerbebetriebs ein. Schließlich be-
antragte eine Ausübungsberechtigung 
nach § 7b der HwO, allerdings ohne Er-
folg. 

Auch der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof wies seine Klage zurück: Dass er sei-
nen Ein-Mann-Betrieb seit Jahren eigen-
verantwortlich „in leitender Stellung“ 
führte, sei kein Argument für eine Aus-
nahmegenehmigung. Im Gegenteil: Er 
habe Maler- und Lackierarbeiten ohne 
Zulassung und damit illegal ausgeführt. 
„Diese Jahre werden nicht als Berufserfah-
rung anerkannt“, so das Gericht. Wenn 

ein Handwerker keinen Meisterbrief vor-
weisen könne, dürfe er dies zwar durch 
viel Berufserfahrung ausgleichen. Dafür 
verlange der Gesetzgeber die langjährige 
Zusammenarbeit und regelmäßigen Er-
fahrungsaustausch mit einem vorgesetzten 
Meister. Wer stattdessen auf eigene Faust 
und ohne fachmännisches Feedback arbei-
te, sei keineswegs „in leitender Stellung“ 
in einem Fachbetrieb tätig.

Der Maler darf also künftig nur noch Tä-
tigkeiten selbständig ausüben, für die er 
nicht in der Handwerksrolle eingetragen 
sein muss. 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Urteil vom 19. März 2014, Az.: 22 B 
13.2021

Urteil zur Altgesellenregelung

Bis zum 15.7.2008 gab es – zumindest in 
der Praxis – in Deutschland ein funktionie-
rendes und konsistentes System der Haf-
tung für Bauproduktmängel. Der Hand-
werker konnte seinen Lieferanten auch auf 
Ersatz der Aus- und Wiedereinbaukosten 
in Anspruch nehmen, dieser seinen Liefe-
ranten usw. bis zum Hersteller. Der Her-
steller konnte den Schaden im Rahmen ei-
ner Produkthaftpfl ichtversicherung abde-
cken. Im Ergebnis waren die Produktmän-
gel in die Versicherungspreise einkalkuliert, 
die Versicherungsprämien in die Produkt-
preise. Ein Schadensfall mit Produktmän-
geln konnte für alle Beteiligten mehr oder 
weniger problemlos über die letztlich vor-
handene Deckung durch eine Haftpfl icht-
versicherung abgewickelt werden. 

Am 15.07.2008 entschied der BGH, dass 
Aus- und Wiedereinbaukosten im Rah-
men der üblichen Gewährleistung nicht 
vom Verkäufer eines Bauprodukts zu tra-
gen seien. Dies bedeutet insbesondere für 
das Bauhandwerk ein existenzielles Risiko, 
weil es hier grundsätzlich – im Gegensatz 

Keine erweiterte Haftung für Aus- und Einbaukosten bei mangelhaften Materialien: 

Eine für das Handwerk
existenzbedrohende Gesetzeslücke!

zu einem Industriehersteller – keine erwei-
terte Produkthaftpfl icht gibt. Der Mangel 
am verbauten Produkt ist für den Hand-
werker – anders als für ein Industrieunter-
nehmen – grundsätzlich als Erfüllungs-
schaden nicht versicherbar. 

Anders als der BGH hat der EuGH mit 
Urteil vom 16.6.2011 (C-65/09 und C 
87/09) entschieden, dass die von einem 
Verbraucher gekaufte und vebaute Ware 
vom Verkäufer im Zuge seiner Nacherfül-
lungspfl icht auszubauen und die Ersatz-
ware wieder einzubauen ist bzw. der Ver-
käufer die dafür notwendigen Kosten zu 
tragen hat. Die Kompetenz des EuGH be-
schränkt sich indes nur auf Verbraucher-
recht. 

Und so hat der BGH am 17.10.2012 (und 
2.4.2014) wiederum entschieden, dass nur 
Verbraucher als Käufer eines Produkts die 
Aus- und Wiedereinbaukosten verlangen 
können, nicht Unternehmer (Handwerker) 
im Rahmen eines Handelskaufs, BGH, Ur-
teil vom 17.10.2012 - VIII ZR 226/11 . 

In Deutschland gilt also derzeit eine hand-
werkerfeindliche, existenziell bedrohliche 
Regelung bei bereits eingebauten Pro-
duktmängeln. 

Die Initiative „Mit einer Stimme“ tritt 
dafür ein, dass diese existenzielle Gefahr 
für viele Handwerksbetriebe zeitnah 
durch eine gesetzliche Regelung abge-
stellt wird. Um das Ziel zu erreichen, 
wird eine Online-Petition ins Leben ge-
rufen, die eine entsprechende Behand-
lung des Th emas durch den Bundestag 
zur Folge hat. 

Mit der Internetseite www.miteiner 
stimme.org werden Handwerksbetriebe 
in Deutschland über die aktuell unbefrie-
digende Situation informiert und gleich-
zeitig zum Mitmachen aufgerufen. 

Tragen Sie sich am Besten sofort als Un-
terstützer ein. Jede Stimme zählt! 

Die Webseite der Initiative:
www.miteinerstimme.org
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IHRE INNUNGSFACHBETRIEBE 

UND PARTNER
IM BONN · RHEIN-SIEG-KREIS

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Hol-
stein hat entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer eine Entfernung einer Abmahnung 
nicht verlangen kann, wenn er sich gegen-
über Kunden unfreundlich verhält und er 
aufgrund dessen abgemahnt wird.

Dem lag folgender Fall zugrunde: Der Klä-
ger ist mit den Aufgaben eines Ausbil-
dungsberaters bei der Beklagten betraut. 
Ein Lehrgangsteilnehmer hat sich per 
Email nach Einzelheiten einer Ergänzungs-
prüfung erkundigt, woraufhin ihm der 
Kläger mitteilte, dass es selbstverständlich 
sei, dass man sich dort anmelde, wo man 
sich auch zur schriftlichen Prüfung ange-
meldet hat. Es sollte klar sein, dass Anmel-
dungen nicht auf Zuruf erfolgen können.

Als der Kunde die Antwort als unfreundlich 
klassifi zierte, schrieb ihm der Kläger darauf-
hin, dass nach heute ca. 20 Anrufen von an-
gehenden Meistern die Freundlichkeit ein-
fach ausbleibe. Aufgrund dieses Sachverhal-
tes erteilte die Beklagte dem Kläger eine Ab-
mahnung. Der Kläger ging gerichtlich gegen 

Der 1971 geborene Kläger bezog Arbeitslo-
sengeld I. Die Agentur für Arbeit übermittel-
te ihm einen schriftlichen Vermittlungsvor-
schlag als Bauhelfer. Auf dem Rückweg von 
dem Vorstellungsgespräch stieß er mit seinem 
Fahrrad mit einem PKW zusammen und zog 
sich schwerste Hirnverletzungen zu. Mittler-
weile ist er pfl egebedürftig in der höchsten 
Stufe und lebt in einem Pfl egeheim.

Die zuständige Berufsgenossenschaft lehn-
te die Anerkennung des Unfalls als Arbeits-
unfall ab. Der Kläger sei keiner an ihn im 
Einzelfall gerichteten Auff orderung der Ar-
beitsagentur gefolgt, diese oder eine andere 
Stelle aufzusuchen, als er verunglückte.

die Abmahnung vor und war der Ansicht, er 
habe sich nicht pfl ichtwidrig verhalten. Er 
habe den Kunden nicht beleidigt und die 
Abmahnung sei nicht verhältnismäßig.

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Gegen 
dieses Urteil legte der Kläger Berufung ein.

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Hol-
stein wies die Berufung als unbegründet zu-
rück. Arbeitnehmer könnten die Entfer-
nung einer Abmahnung aus ihrer Personal-
akte nur dann verlangen, wenn die Abmah-
nung entweder inhaltlich unbestimmt sei, 
unrichtige Tatsachenbehauptungen enthal-
te, auf einer unzutreff enden rechtlichen Be-
wertung des Verhaltens des Arbeitnehmers 
beruhe, den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit verletze oder kein schutzwürdiges In-
teresse des Arbeitgebers mehr an dem Ver-
bleib der zu Recht erteilten Abmahnung in 
der Personalakte bestehe. Dem Landesar-
beitsgericht zufolge sei keine dieser Voraus-
setzungen erfüllt. Insbesondere sei die Ab-
mahnung auch nicht unverhältnismäßig. 
Die abgemahnte Pfl ichtverletzung des Klä-

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Er-
folg. Das Sozialgericht Konstanz hat in 
seinem veröff entlichten Urteil entschie-
den, dass die Auff orderung der Arbeits-
agentur in dem Vermittlungsvorschlag 
nicht nur die Bewerbung, sondern auch 
das darauf folgende Vorstellungsge-
spräch umfasst. Zwar gilt das nicht für 
sämtliche denkbaren Kontakte zwischen 
Bewerber und möglichem Arbeitgeber. 
Allerdings sind die erste Kontaktaufnah-
me und das daran unmittelbar anschlie-
ßende Vorstellungsgespräch eng mitein-
ander verbunden. Mit der Bewerbung 
kann nicht viel mehr abgeklärt werden, 
als der Umstand, ob die Stelle noch frei 

gers sei keine Nichtigkeit. Die in der Email-
Korrespondenz vorgetragenen Formulierun-
gen seien nicht als Ausrutscher zu werten, 
sondern seien wohl überlegt gewesen. Auf-
gabe des Klägers sei die Kundenbetreuung 
gewesen. Bei der Kommunikation mit den 
Kunden habe er sich insbesondere höfl ich 
und zuvorkommend zu verhalten. Diesen 
Grundsatz habe er vorliegend verletzt, so 
dass die Abmahnung zu Recht erfolgte.

Hinweis: Unfreundlichkeit kann daher zu 
einer Abmahnung führen. Es ist damit 
nicht gemeint, dass der Arbeitnehmer im-
mer bestens gelaunt sein muss, jedoch 
sollten Höfl ichkeitsformen eingehalten 
und auch in Stresssituationen beachtet 
werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn enger Kundenkontakt besteht und 
umso mehr, wenn der Arbeitnehmer mit 
der Betreuung von Prüfl ingen oder Auszu-
bildenden betraut ist. Dort ist insbesonde-
re ein umsichtiger Umgang vonnöten.

LAG Schleswig-Holstein,
Urteil vom 20.5.2014, Az. 2 Sa 17/14

ist und der Bewerber dafür grundsätz-
lich in Frage kommt.

Das Zustandekommen eines Arbeitsver-
hältnisses setzt typischerweise ein daran 
anschließendes, zumindest kurzes persön-
liches Gespräch zwischen Bewerber und 
möglichem Arbeitgeber voraus. Von daher 
konnte der Kläger davon ausgehen, dass 
die Arbeitsagentur von ihm erwartete, 
dass er eine Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch, die auf die Bewerbung 
folgt, auch wahrnimmt.

Sozialgericht Konstanz, Urteil
vom 26.11.2014 – Az. S 11 U 1929/12

Unfreundliches Verhalten gegenüber 
Kunden rechtfertigt eine Abmahnung

Von Arbeitsagentur
veranlasstes Bewerbungsgespräch

ist unfallversichert
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Wolfgang Thielen (02183)417623
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Wolfgang Thielen (02183)417623
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Wolfgang Thielen (02183)417623
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IHRE STARKEN ŠKODA PARTNER 
FÜR BONN & RHEIN-SIEG
IHRE STARKEN ŠKODA PARTNER 
FÜR BONN & RHEIN-SIEG

SIMPLY CLEVER

Die Auto Thomas Firmengruppe

Heinrich Thomas GmbH & Co. KG
Königswinterer Straße 444
53227 Bonn-Beuel
Tel.: 0228 4491-300
www.auto-thomas.de
www.auto-schorn.de
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Wolfgang Thielen (02183)417623
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Der beste Platz 
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Wolfgang Thielen (02183)417623



www.betrieb-ins-internet.de

Tel. 0 21 83 33 4 www.betrieb-ins-internet.de

Tausende Handwerker

gehen mit uns erfolgreich ins Internet.

Dort gewinnen sie neue Aufträge

und Fachkräfte.

Empfohlen von: (Auszug)

Bild: Sandor Kacso – Fotolia
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Viele Handwerksbetriebe verfügen 
mittlerweile im Internet über eine ei-
gene Webseite, die auch ein Impressum 
aufweisen muss. Woraus ergibt sich 
diese Pfl icht genau und was ist dabei zu 
beachten?
Die Anbieterkennzeichnungspfl icht im 
Internet („Impressumspfl icht“) ergibt sich 
aus § 5 des Telemediengesetzes (TMG). 
Auch jeder Handwerker, der auf einer ei-
genen Webseite für sein Unternehmen 
wirbt, ist „Diensteanbieter“ im Sinne die-
ser Vorschrift, die bestimmte Informati-
onspfl ichten vorsieht. Wichtig ist dabei 
zunächst, dass die erforderlichen Informa-
tionen gem. § 5 Abs. 1 TMG „leicht er-
kennbar, unmittelbar erreichbar und stän-
dig verfügbar“ sein müssen. 

Was bedeutet dies konkret?
Wichtig ist vor allem, dass die notwendi-
gen Angaben an gut wahrnehmbarer Stelle 
stehen, ohne langes Suchen auffi  ndbar 
sind und ohne wesentliche Zwischen-
schritte aufgerufen werden können. Dabei 
ist es ausreichend, wenn die Informatio-
nen von jeder Seite aus über zwei Links, 
d.h. nach zwei „Klicks“ auffi  ndbar sind. 
Die Links müssen dabei aufgrund ihrer 
Bezeichnung auch als Hinweis auf die An-
bieterkennzeichnung verstanden werden 
können. Dabei hat sich die Bezeichnung 
als „Impressum“  allgemein eingebürgert. 
Diese Bezeichnung ist auch zulässig, auch 
wenn es sich streng genommen nicht um 
ein Impressum im presserechtlichen Sinne 
handelt. Auch andere Bezeichnungen wie 
„Anbieterkennzeichnung“ oder „Pfl icht-
angaben nach § 5 TMG“ sind zulässig, so-
lange sie eindeutig sind. 

Welche Angaben sind im Impressum er-
forderlich?
Zunächst einmal muss der Name des Un-
ternehmens angegeben werden, bei einem 
Einzelunternehmen also der vollständige 
Name des Inhabers (mit Vornamen) und 
bei einer juristischen Person wie z.B. einer 
GmbH die vollständige Firmenbezeich-
nung mit der Rechtsform. Bei juristischen 
Personen muss auch der Vertretungsbe-

rechtigte angegeben werden, also z.B. bei 
einer GmbH der Geschäftsführer. Des 
Weiteren ist die Angabe der vollständigen 
Anschrift mit Postleitzahl, Ort, Straße 
und Hausnummer notwendig. 

Ferner muss zumindest eine eMail-Adres-
se angegeben werden. Zusätzlich sollte 
auch die Telefonnummer angegeben wer-
den, ggf. auch eine Telefaxnummer. 

Wenn das Unternehmen in das Handels-
register eingetragen ist, muss auch das 
Handelsregister mit der entsprechenden 
Registernummer angegeben werden. 

Wenn das Unternehmen eine Umsatzsteu-
eridentifi kationsnummer oder eine Wirt-
schafts-Identifi kationsnummer besitzt, ist 
die Angabe dieser Nummer gleichfalls er-
forderlich. Die Steuernummer muss und 
sollte demgegenüber nicht angegeben 
werden. 

Müssen Handwerksbetriebe auch eine 
Aufsichtsbehörde angeben?
Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehör-
de sind nur notwendig, wenn es um eine 
Tätigkeit geht, die einer behördlichen Zu-
lassung bedarf. Die Frage, ob die Eintra-
gung in die Handwerksrolle eine behördli-
che Zulassung in diesem Sinne ist, ist 
nicht abschließend geklärt. Betriebe, die 
mit einem Handwerk der Anlage A zur 
Handwerksordnung in die Handwerksrol-
le eingetragen sind, sollten daher vorsorg-

lich die zuständige Handwerkskammer im 
Impressum angeben. 

Sind für Handwerker sonst noch berufs-
spezifi sche Angaben notwendig?
Im Regelfall nicht. Berufsspezifi sche An-
gaben sind vor allem bei den typischen 
freien Berufen wie z.B. Ärzten, Rechtsan-
wälten, Steuerberatern etc. notwendig, 
aber auch bei den sog. Gesundheitshand-
werken (Zahntechniker, Orthopädietech-
niker, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker). 
Nur Diensteanbieter, die diesen Berufs-
gruppen angehören, müssen die Kammer 
angeben, der sie angehören, ferner die ge-
setzliche Berufsbezeichnung und den 
Staat, in dem diese verliehen wurde. Dar-
über hinaus besteht eine Verpfl ichtung zur 
Angabe der einschlägigen berufsrechtli-
chen Regelungen. 

Was droht bei einem Verstoß gegen
die Impressumspfl icht?
Ein Handwerksbetrieb, der seine Anbie-
terkennzeichnungspfl icht nicht den ge-
setzlichen Anforderungen entsprechend 
erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann 
mit einer Geldbuße (theoretisch bis zu 
50.000,00 €) belangt werden. 
Außerdem begeht er einen Wettbewerbs-
verstoß, der zu Unterlassungsansprüchen 
führen kann, die in der Regel durch kos-
tenpfl ichtige Abmahnungen durchgesetzt 
werden. 

Was würden Sie unseren Mitgliedern 
empfehlen, wenn sie eine solche Ab-
mahnung erhalten?
Nicht jede Abmahnung wegen eines Ver-
stoßes gegen die Anbieterkennzeichnungs-
pfl icht ist gerechtfertigt. Schon aus diesem 
Grunde sollte man sich bei Erhalt einer 
Abmahnung an einen Rechtsanwalt oder 
eine Rechtsanwältin wenden.

Alfred Hennemann 
Fachanwalt für Informationstechnologie-
recht / Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht; Partner der Meyer-Köring 
Rechtsanwälte Steuerberater Partner-
schaftsgesellschaft

Die Kreishandwerkerschaft fragt…

Thema heute: Internetrecht
…die Kanzlei MEYER-KÖRING antwortet
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I. Wo ist das Urlaubsrecht geregelt?
Die Regeln zum Urlaubsrecht sind zu-
nächst umfassend im Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG) geregelt. Das Bundesurlaubsge-
setz regelt aber nur den gesetzlichen Min-
desturlaub von vier Wochen bzw. 24 
Werktagen (bei einer Sechs-Tage-Woche). 
Weitergehende bzw. abweichende Ur-
laubsregeln fi nden sich jedoch in vielen 
Tarifverträgen und können auch im Ar-
beitsvertrag einzelvertraglich vereinbart 
werden. Bei streitigen Urlaubsfragen muss 
daher genau geprüft werden, welche An-
sprüche wo geregelt sind.

II. Wer hat Anspruch auf Urlaub?
Anspruch auf Urlaub nach dem Bundes-
urlaubsgesetz haben alle Arbeitnehmer. 
Dazu gehören auch Auszubildende. Ge-
schäftsführer als Organe einer GmbH ha-
ben keinen Anspruch auf Urlaub; sie ste-
hen nicht in einem Arbeitsverhältnis, son-
dern haben einen Geschäftsführerdienst-
vertrag.

III. Wie hoch ist
der Urlaubsanspruch?
Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 
24 Werktage. Werktage sind alle Wochen-
tage von Montag bis einschließlich Sams-
tag. Bei einer Sechs-Tage-Woche beträgt 
der gesetzliche Urlaubsanspruch also da-
nach vier Wochen. Arbeitet ein Mitarbei-
ter nur fünf Tage die Woche wird der Ur-
laub entsprechend umgerechnet auf 20 
Urlaubstage, also wieder vier Wochen. 
Viele Tarifverträge und auch einzelne Ar-
beitsverträge sehen allerdings einen wei-
tergehenden Urlaub vor. Üblich sind hier 
28 bis 30 Urlaubstage. Vereinbarungen, 
die den gesetzlichen Mindesturlaub unter-
schreiten, sind in jedem Fall unwirksam 
(vgl. § 13 BUrlG).

IV. Was gilt bei Teilzeit?
Bei Mitarbeitern in Teilzeit muss diff eren-
ziert werden. Wird lediglich die Wochen-
stundenzahl reduziert, arbeitet der Mitar-
beiter aber weiterhin an allen fünf Tagen, 
bspw. 20 Stunden die Woche jeweils täg-
lich vier Stunden, bleibt es bei dem vollen 
Urlaubsanspruch. Reduziert sich aller-
dings bei Teilzeit auch die Anzahl der 

Tage, an denen gearbeitet werden muss, 
wird der Urlaub umgerechnet. Beispiel: 
Der Mitarbeiter hat 30 Tage Urlaub. Die 
Arbeitszeit wird von fünf Tage auf drei 
Tage reduziert. Der Urlaubsanspruch von 
30 Tagen wird durch 5 geteilt und dann 
mit 3 multipliziert. Der neue Urlaubsan-
spruch beträgt dann also nach dieser 
Rechnung 18 Tage. Allerdings darf Ur-
laub, der in Vollzeit erworben wurde, 
nicht umgerechnet werden, sondern bleibt 
anteilig erhalten. Bei einer Reduzierung 
der Arbeitszeit auf Teilzeit sollte daher da-
rauf geachtet werden, dass der in Vollzeit 
erworbene Urlaub zunächst abgebaut 
wird.

V. Muss Urlaub in das Folgejahr 
übertragen werden?
Entgegen einer weit verbreiteten Annah-
me und Praxis ist der Jahresurlaub grund-
sätzlich im laufenden Kalenderjahr zu 
nehmen. Eine automatische Übertragung 
fi ndet nicht statt. Das Bundesurlaubsge-
setz sieht eine Übertragung in das Folge-
jahr nur dann vor, wenn der Mitarbeiter 
seinen Urlaub aus dringenden betriebli-
chen oder persönlichen Gründen nicht 
nehmen konnte. In diesem Fall muss der 
Urlaub spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres nachgeholt werden. Für die 
Übertragung bedarf es weder eines An-
trags des Arbeitnehmers noch einer An-
nahmeerklärung des Arbeitgebers. Drin-
gende betriebliche Gründe sind z.B. die 
Ablehnung eines Urlaubsantrages wegen 
erhöhter Auftragslage. Persönliche Grün-
de sind z.B. längere Krankheitszeiten. In 
Arbeits- und/oder Tarifverträgen können 
abweichende Regelungen dazu vereinbart 
werden. Wird der Urlaub auch bis zum 
Ablauf der Übertragungsfristen nicht ge-
nommen, verfällt der Anspruch ersatzlos. 
Ausnahmen können in Einzelfällen dann 
gelten, wenn der Arbeitgeber auch wäh-
rend der Übertragungsfristen den Urlaub 
dauerhaft verweigert.

VI. Was gilt bei unterjährigem 
Eintritt/ Ausscheiden?
Bei unterjährigem Eintritt oder Ausschei-
den spricht man von Teilurlaub. Mitarbei-
ter haben im Grundsatz Anspruch auf 

1/12 des Jahresurlaubs für jeden vollen 
Monat des Bestehens des Arbeitsverhält-
nisses. Im Einzelfall kann die Berechnung 
aber durchaus schwierig sein. War näm-
lich der Arbeitnehmer die ersten sechs 
Monate eines Kalenderjahres voll anwe-
send, erwirbt er schon im 7. Monat den 
vollen Jahresurlaubsanspruch, selbst dann, 
wenn er in der zweiten Jahreshälfte – z.B. 
Anfang Juli – ausscheidet! In solchen Fäl-
len wird der Urlaubsanspruch nicht gez-
wölftelt. Dies gilt aber nur nach den Re-
geln des Bundesurlaubsgesetzes. In vielen 
Tarifverträgen wird von diesem Grundsatz 
abgewichen und es wird ganzjährig gez-
wölftelt.

VII. Was ist der Unterschied zwischen 
Urlaubsgeld und Urlaubsentgelt?
Unter Urlaubsentgelt versteht man die 
Vergütung, die dem Arbeitnehmer wäh-
rend seines Urlaubs gezahlt wird. Hier 
wird nach § 11 BUrlG der durchschnittli-
che Arbeitsverdienst der letzten 13 Wo-
chen zugrunde gelegt. Überstunden wer-
den dabei nicht berücksichtigt. Demge-
genüber versteht man unter Urlaubsgeld 
eine zusätzliche Vergütung ähnlich einem 
Weihnachtsgeld oder einer sonstigen Gra-
tifi kation. Anspruch auf ein Urlaubsgeld 
haben Mitarbeiter nur dann, wenn dies 
ausdrücklich im Einzelvertrag oder im 
einschlägigen Tarifvertrag vereinbart und 
vorgesehen ist. Werden freiwillige zusätzli-
che Leistungen als Urlaubsgeld gewährt, 
ist darauf zu achten, dass keine betriebli-
che Übung entsteht. Bei jeder Zahlung 
sollte daher darauf hingewiesen werden, 
dass es sich um eine freiwillige Leistung 
handelt und keine Rechtsansprüche für 
die Zukunft bestehen.

VIII. Kann ich auch während Krank-
heit Urlaubsansprüche erwerben?
Für dauerkrankte Mitarbeiter hat sich in 
den vergangenen Jahren sehr viel geän-
dert. Folgende Grundsätze gelten nun: 
Die oben dargestellten Grundsätze unter 
V. zur Übertragung des Urlaubs in das 
Folgejahr gelten nicht für dauererkrankte 
Mitarbeiter. Bei diesen wird der Ur-
laubsanspruch nach der Rechtsprechung 
für 15 Monate fortgeschrieben. Ist bspw. 

Arbeitsrecht

10 Fragen zum Urlaubsrecht



Aus KH und Innungen Handwerk Aktuell EditorialVersorgungswerk
Handwerk – vor Ort 2.2015

29Recht + Finanzen

Die Welt war noch  
nie so unfertig. 
Bring sie in Schwung. 
Entdecke über 130 Ausbildungsberufe. 
handwerk.de

ein Mitarbeiter im gesamtem Kalender-
jahr 2015 dauerhaft erkrankt, verfällt der 
Jahresurlaub nicht schon zum Jahresende 
2015 bzw. nach Ablauf der einschlägigen 
Übertragungsfristen, sondern erst 15 Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahres 2015, 
also zum 31. März 2017. Dieses Prinzip 
gilt aber nur für den gesetzlichen Mindest-
urlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz. 
Weitergehende Ansprüche werden nicht 
geschützt und unterfallen den üblichen 
Übertragungsfristen. Hier können sich im 
Einzelfall zahlreiche problematische Fra-
gen zur Urlaubsberechnung ergeben. Bei 
Mitarbeitern, die über mehrere Jahre er-
krankt sind, sollte daher genau geprüft 
werden, welche Urlaubsansprüche in wel-
chem Umfange noch bestehen.

IX. Was gilt für Schwerbehinderte?
Schwerbehinderte Menschen haben nach 
§ 125 SGB IX Anspruch auf einen zu-
sätzlichen bezahlten Urlaub von fünf Ar-
beitstagen im Urlaubsjahr. Bei Teilzeit 
oder einer Sechs-Tage- Woche wird der 
Urlaubsanspruch entsprechend umge-
rechnet. Dieser zusätzliche Urlaub ist ge-
setzlich geschützt. Der Mitarbeiter kann 
hierauf nicht verzichten. Besteht die 
Schwerbehinderteneigenschaft nicht 
während des gesamten Kalenderjahres, so 
wird der zusätzliche Urlaub anteilig gez-
wölfelt.

X. Kann Urlaub bei Elternzeit oder 
im ruhenden Arbeitsverhältnis 
gekürzt werden?
Für Mitarbeiter in Elternzeit kann der Ur-
laub nach der gesetzlichen Regelung im 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG) ebenfalls anteilig gezwölftelt wer-
den. Die Kürzung muss aber ausdrücklich 
vom Arbeitgeber erklärt werden! Außer-
dem besteht keine Kürzungsmöglichkeit, 
wenn der Mitarbeiter während der Eltern-
zeit in Teilzeit tätig ist. Für alle anderen 
Fälle eines ruhenden Arbeitsverhältnisses 

hat das Bundesarbeitsgericht aber ent-
schieden, dass eine Kürzung des Urlaubs 
nicht zulässig ist, da es dazu keine gesetzli-
chen Kürzungsregeln gibt. Ruht also z.B. 
das Arbeitsverhältnis während einer be-
fristeten Erwerbsminderungsrente, darf 
der Urlaub nicht gekürzt werden. Gleiches 
gilt für die Vereinbarung von unbezahltem 
Sonderurlaub. Nach dem oben unter IV. 
dargestellten Prinzip könnte man aber 
stattdessen ein Teilzeitarbeitsverhältnis 
mit Arbeitszeit null (ähnlich Kurzarbeit) 
vereinbaren. Dann handelt es sich nicht 
um ein ruhendes Arbeitsverhältnis. Nach 
bisherigem Verständnis entstehen bei ei-
ner solchen Vereinbarung keine Ur-
laubsansprüche. Das Bundesarbeitsgericht 
hat dies so aber ausdrücklich bislang noch 
nicht entschieden.

Verfasser
Assessor jur. Oliver Krämer
Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft
Bonn · Rhein-Sieg
und
Dr. Nicolai Besgen
Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Kanzlei MEYER-KÖRING
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Der bisherige Förderrahmen der Basisren-
te wird ab diesem Jahr aufgestockt und zu-
künftig dynamisiert. Damit wird die Ba-
sisrente noch attraktiver, so die SIGNAL 
IDUNA Gruppe, Dortmund/Hamburg.

Der Staat fördert die Basisrente allein über 
die steuerliche Abzugsmöglichkeit der 
Beiträge. Die eingezahlten Beiträge kön-
nen dabei als sogenannte Sonderausgaben 
über die Einkommensteuererklärung ab-
gezogen werden. Generell ist jeder förde-
rungsberechtigt, der einkommensteuer-
pfl ichtig ist und seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in Deutsch-
land hat. Bisher war das Beitragsvolumen 
gedeckelt und lag bei 20.000 Euro pro 

Private Altersvorsorge: Basisrente
seit Jahresbeginn stärker gefördert

Jahr, für Verheiratete bei 40.000 Euro. Seit 
diesem Jahr gilt der – jährlich angepasste 
– Höchstbeitrag zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung (West) als Obergren-
ze. Für 2015 können Singles maximal 
22.172 Euro als Beitrag für eine Basisrente 
von der Steuer absetzen. Zudem können 
jetzt wie bereits bei der Riester-Rente auch 
bei der Basisrente zwölf Monatsleistungen 
in einer Auszahlung zusammengefasst 
werden. 

Die Basisrente bleibt zwar insbesondere 
für Selbstständige erste Wahl beim Aufbau 
einer eigenen Altersvorsorge, doch kön-
nen auch Arbeitnehmer und Beamte von 
der staatlichen Förderung profi tieren.

Zum Schluss hat die SIGNAL IDUNA 
noch einen Tipp parat: Steht zusätzliches 
Kapital zur Verfügung, etwa aufgrund von 
Sonderzahlungen oder einer positiven Ge-
schäftsentwicklung, kann dies der priva-
ten Altersvorsorge zugute kommen. Diese 
Mittel können ganz oder teilweise als Zu-
zahlung in einen bereits vorhandenen Ba-
sis-Vertrag oder als Einmalanlage in einen 
neuen Vertrag fl ießen.

Sollten Sie hierzu weitere Informationen 
wünschen, wenden Sie sich bitte an
Herr Manuel Attig, Generalagentur Attig 
der Signal Iduna Gruppe, 
Godesberger Allee 105-107, 53175 Bonn
Tel. 0228-3698750 oder 0176-10064731.

Eine Autofahrerin, die ihr Mobiltelefon 
während der Autofahrt lediglich auf-
nimmt, um es andernorts wieder abzule-
gen, erfüllt nicht den Tatbestand der ver-
botswidrigen Nutzung des Handys wäh-
rend der Fahrt i.S.d. § 23 a Abs. 1 a StVO.

Dies entschied der Erste Strafsenat des 
Oberlandesgerichts Köln und hob ein Ur-
teil des Amtsgerichts Köln auf, durch das 
eine Autofahrerin wegen verbotswidriger 
Benutzung eines Mobil- oder Autotele-
fons zu einer Geldbuße von 40 € verurteilt 
worden war.

Zum Sachverhalt: Die Autofahrerin hatte 
ein eingeschaltetes Mobilfunkgerät in ih-
rer Handtasche. Als dieses klingelte, ver-
suchte ihr Sohn, das Handy in der Hand-
tasche zu fi nden und herauszunehmen. 
Da ihm dies nicht gelang, reichte er die 
Tasche mit dem Handy an seine Mutter. 
Diese suchte, während sie die Fahrt fort-
setzte, in der Tasche nach dem Handy, er-
griff  es und reicht es während eines Abbie-
gevorgangs an ihren Sohn. Das Gericht 
unterstellte, dass die Fahrerin vor der Wei-
tergabe des Handy nicht auf das Display 

geschaut hatte. Der Sohn nahm dann das 
Gespräch entgegen. Dies wertete das 
Amtsgericht als Nutzung des Mobiltele-
fons i.S.d. § 23 a Abs. 1 a StVO.

Das OLG verneinte diesen Tatbestand. 
Zwar schließt eine Benutzung nach dieser 
Vorschrift eine „Vor- und Nachberei-
tungshandlung“ mit ein. Dazu zähle etwa 
das Aufnehmen des Mobiltelefons, Able-
sen und Nummer und anschließendes 
Ausschalten des Gerätes oder das Wegdrü-
cken eines eingehenden Anrufs. Auch das 
Aufnahmen des Mobiltelefons, um ein 
eingehendes Gespräch entgegenzuneh-
men, auch wenn die Verbindung letztlich 
nicht zustande kommt und das Abhören 

eines Signaltons, um dadurch zu kontrol-
lieren, ob das Handy ausgeschaltet sei, 
zählt es zu den tatbestandsrelevanten 
Handlungen, so das OLG. Vom gesetzli-
chen Tatbestand nicht mehr gedeckt sei 
hingegen die bloße Ortsveränderung des 
Mobiltelefons, weil eine solche Handlung 
keinen Bezug zur Funktionalität des Ge-
räts aufweise. Daher sei der Tatbestand 
durch das ledigliche Aufnehmen des Mo-
biltelefons, um es an-dernorts wieder ab-
zulegen, nicht erfüllt. Die Weitergabe des 
Handys ohne vorheriges Ablesens des Dis-
plays sei kein eigener Kommunikations-
vorgang, urteilte das OLG Köln. Von den 
Fällen des Wegdrückens eines eingehen-
den Anrufs oder des Ausschalten des Ge-
räts unterscheide sich der vorliegende Fall 
dadurch, dass dort gerade eine der Funkti-
onsmöglichkeit des Mobiltelefons genutzt 
werde. Weil nicht auszuschließen sei, dass 
in einer neuen Hauptverhandlung weiter-
gehende Feststellungen getroff en werden, 
hat der Senat das Verfahren an das Amts-
gericht zurückverwiesen.

OLG Köln, Beschluss vom 7.11.2014,
Az.: III – 1 RBs 284/14

Bloses Aufnehmen und wieder Weglegen keine verbotene Nutzung

Handynutzung am Steuer
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Wurden bisher der Rhein-Sieg-Kreis und 
Bonn in einer Regionaldirektion der IKK 
classic betreut, so hat sich dies zum 1. Januar 
2015 verändert: Für den Rhein-Sieg gibt es 
nun eine eigene Regionaldirektion. Der 
Grund dafür ist einfach: „Obwohl wir mitt-
lerweile mit 3,6 Millionen Versicherten die 
sechstgrößte Krankenkasse Deutschlands 
sind, wollen wir noch näher als bisher am 
Handwerk und seinen Beschäftigten hier in 
der Region sein. Darum haben wir eine eige-
ne Regionaldirektion für den Kreis einge-
richtet,“ so Sandra Calmund, Regionalge-
schäftsführerin für Bonn, die bisher auch für 
den Rhein-Sieg-Kreis verantwortlich war. 
Claudia Winter, Regionalgeschäftsführerin 
der neuen Regionaldirektion Rhein-Sieg-

Neue Regionaldirektion
der IKK classic im Rhein-Sieg-Kreis

Kreis „Wir können jetzt noch besser auf die 
speziellen Bedürfnisse des Handwerks im 
Kreis eingehen und stärken so die Region. 
Nicht zuletzt wollen wir damit auch ein Zei-
chen für unsere Verbundenheit mit der 
Kreishandwerkerschaft setzen.“

Besonderen Wert legt die IKK classic dabei 
auf die Betreuung der Arbeitgeber vor Ort 
– bei allen Fragen rund um das Th ema 
Krankenversicherung oder betriebliche Ge-
sundheitsförderung. „Unsere Firmenkun-
denberater und Vertriebsmitarbeiter kom-
men gerne jederzeit persönlich in die Betrie-
be und beraten kompetent und zuverlässig,“ 
so Claudia Winter. „Nutzen Sie diesen Ser-
vice und rufen Sie uns an.“

Für die Betriebe und die Versicherten gibt es 
2015 aber noch mehr gute Nachrichten: 
Der Beitrag der IKK classic beträgt 15,4 Pro-
zent (Zusatzbeitrag 0,8 Prozent) und liegt 
damit unter dem Durchschnitt der Gesetzli-
chen Krankenversicherung. Gegenüber dem 
bisherigen Beitragssatz wird es für die Versi-
cherten also günstiger – bei gleichzeitig ho-
hen Leistungen. Zudem belohnt die IKK 
classic gesundheitsbewusstes Verhalten mit 
einem Bonus von bis zu 300 Euro im Jahr 
und bezuschusst mit dem persönlichen 
IKK-Gesundheitskonto Gesundheitskurse, 
alternative Th erapien, Vorsorgeangebote für 
Schwangere oder spezielle Zahnbehandlun-
gen für Kinder – ebenfalls mit bis zu 300 
Euro jährlich.

Marco BurgmerMarco Burgmer

Sandra CalmundSandra Calmund

Ihre Ansprechpartner in der Regionaldirektion Bonn und Rhein-Erft-Kreis (Telefon 02 28 / 98 94-112)

Ihre Ansprechpartner in der Regionaldirektion Rhein-Sieg-Kreis (Telefon 0 22 41 / 54 04-66)

Claudia WinterClaudia Winter Hans-Rainer FabritiusHans-Rainer Fabritius

Carola MüllerCarola Müller
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Zünftig und stimmungsvoll ging es zu in 
der voll besetzten Stadthalle Bad Godesberg 
beim diesjährigen „Karneval des Hand-
werks“. Besonders beeindruckte der neu ge-
baute Elferratstisch, eine Fachwerkkonst-

In der Stadthalle Bad Godesberg am 1.2.2015

Karnevalssitzung
der Närrischen Zunftmeister

ruktion mit Dachschindeln und Regenrin-
ne, die die Zimmerer und die Dachdecker-
Innungen Bonn · Rhein-Sieg gemeinsam 
errichtet und den Närrischen Zunftmeis-
tern zur Verfügung gestellt hatten.

Diese beiden Innungen waren auch die Mot-
togeber der Sitzung („Hügg weed kein Holz 
un Pann geröckt, mer fi ere wie verröckt“).

Unter den Augen des Präsidenten des 
Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks, Hans Peter Wollseifer, führte der 
Elferrat der Närrischen Zunftmeister in 
Original-Berufskleidung der Dachdecker- 
und Zimmerer durch eine von Beginn an 
begeisternde Sitzung, in der der Schult-
heiß Willfred Lohmüller nur den krank-
heitsbedingten Ausfall von Marc Metzger 
beklagen musste.

Wie bei jeder Karnevalssitzung der Närri-
schen Zunftmeister gingen zahlreiche 
Spenden ein, die der Alte-Meister-Stif-
tung e.V., einer Einrichtung für bedürftige 
Handwerksmeister, zugute kommen.

Auch die Elferratskleidung, die von der 
Dachdecker-Einkaufs-Genossenschaft zur 
Verfügung gestellt worden war, wird einen 
weiteren Einsatz in einer Behinderten-
Werkstatt haben.



Recht + Finanzen Handwerk Aktuell EditorialVersorgungswerk
Handwerk – vor Ort 2.2015

33Aus KH und Innungen

Möbel im Internet kaufen? Der Onlinehan-
del hat längst nahezu alle Lebensbereiche er-
fasst. Webshops, die Einrichtungsgegenstän-
de und Möbel anbieten, erfreuen sich hoher 
Zuwachsraten und steigenden Käuferzahlen. 
Experten prognostizieren, dass der Möbel-
handel über das Internet schon bald rund 20 
Prozent ausmachen könnte. Um in diesem 
hart umkämpften Markt das Tischlerhand-
werk wirkungsvoll zu positionieren, hat der 
Fachverband Tischler NRW die „Edition 
Tischler“ – einen digitaler Ausstellungsraum 
für Tischlerprodukte – ins Leben gerufen.

Anfang Februar 2015 ging dieser unter www.
edition-tischler.de online. In der Startphase 
umfasst er rund 15 ausgewählte Möbelstücke. 
Von der raffi  nierten Garderobe über Bücher-
regale und Sideboards bis hin zu Esstischen 
mit Sitzbänken: Die Möbel wurden allesamt 
in Tischlereien entworfen und umgesetzt. 

Ausgewählt werden die Möbel von einer 
sechsköpfi gen Jury, In der Beurteilung der 
Stücke spielen moderne Designkriterien 
ebenso eine wichtige Rolle wie Funktionalität 
und Zweckmäßigkeit – und somit auch eine 
Verkaufbarkeit gegenüber den Endkunden. 

Es sind die Aspekte der Handwerklichkeit 
und der individuelle Fertigung, welche die 
Edition Tischler hervorheben und ausma-
chen. Aus diesem Grund handelt es sich bei 
dem neuen Internetauftritt auch nicht um ei-
nen klassischen Webshop, in dem die Nutzer 
die gezeigten Möbel mit wenigen Klicks be-
stellen können. Vielmehr sind die dort gezeig-
ten Möbel als Beispiele zu sehen. Nutzer kön-
nen zu den Stücken Kauf- und Individualisie-
rungsanfragen an eine der beteiligten Tischle-

Digitaler Ausstellungsraum
für Möbel vom Tischler

Fachverband Tischler NRW startet mit der „Edition Tischler“ eine neuartige Webseite

reien stellen. Dies erhöht 
nicht nur das Vertrauen, 
sondern ermöglicht auch 
die Erfüllung von individu-
ellen Wünschen. Ob und in 
welcher Farbe und Größe sie das Möbel dann 
bestellen, wird erst nach der Beratung durch 
die Tischlerei entschieden.

An welche Tischlerei die Kaufanfrage versen-
det wird, können die Nutzer individuell fest-
legen. Auf der Webseite werden in der Tisch-
lersuche immer die nächstgelegenen Betriebe 
aus der Rubrik „Manufaktur“ angezeigt. Un-
ter dieser Rubrik werden die am Projekt betei-
ligten Betriebe auf der Seite zudem mit State-
ments der Betriebsinhaber und Bildern aus 
dem Betrieb näher vorgestellt. 

Zum Start der Edition Tischler sind rund 20 
Betriebe mit an Bord. Egal, ob ein Betrieb ein 
Möbel zur Edition beisteuert oder sich nur als 
Manufakturbetrieb beteiligt – die Nutzer 
können grundsätzlich jedes Editionsmöbel 
bei jedem teilnehmenden Betrieb bestellen. 
Gefertigt werden die Stücke von den Betrie-
ben, die den jeweiligen Entwurf eingereicht 

haben. Die Preise für die 
Editions-Möbel sind so 
kalkuliert, das sowohl der 
herstellende Betrieb als 
auch die vermittelnde Ma-

nufaktur profi tieren – die „Spielregeln“ zwi-
schen den Teilnehmern an der Edition Tisch-
ler sind durch entsprechende Vereinbarungen 
festgelegt.

Neben den beiden Punkten Edition und Ma-
nufaktur fußt die neue Webseite noch auf ei-
ner dritten Säule: den Accessoires. In dieser 
Rubrik fi nden Nutzer ausgewählte Wohn-Ac-
cessoires und stilvolle Ergänzungen zu den 
Editions-Möbeln. Ein entscheidender Aspekt 
bei den Accessoires ist, dass diese ebenfalls ein 
hohes Maß an Handwerklichkeit aufweisen – 
und beispielsweise in Tischlereien oder in  an-
deren Handwerksbetrieben gefertigt werden.

Nach und nach soll der Umfang der Editon 
Tischler wachsen und um weitere Stücke aus 
Tischlereien ergänzt werden. Ebenso soll auch 
die Zahl der Manufakturen weiter steigen. 
Die Initiative ist grundsätzlich für Tischlerei-
en aus dem gesamten Bundesgebiet geöff net. 
Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Mit-
gliedschaft in einer Tischlerinnung. Für die 
Teilnahme an der Edition Tischler zahlen Be-
triebe in der Startphase einen Jahresbeitrag in 
Höhe von 600 Euro (zzgl. MwSt.).

Aktuelle Teilnehmer aus dem Gebiet der 
Tischlerinnung Bonn Rhein Sieg sind die 
Schreinereien Radermacher aus Mecken-
heim, Brzesowski aus Sankt Augustin  und 
Kirschling aus Swisttal.

www.edition-tischler.de 
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Der Neujahrsempfang am 18.1.15 läutete 
das Jahr des 80-jährigen Jubiläums der 
Kfz-Innung Bonn.Rhein-Sieg ein.Ober-
meister Manfred Jansen konnte zu diesem 
Anlass die Bürgermeisterin der Stadt Bonn 
Gabriele Klingmüller und den stellvertre-
tenden Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Sebastian Hartmann begrüßen. Beide 

80 Jahre Kfz-Innung!

würdigten in ihren Grußworten die be-
sondere Bedeutung des Kfz-Gewerbes für 
die Mobilität in der Region und seine 
gleichbleibend hohe Ausbildungsleistung. 
Ein besonderer Höhepunkt war der Festred-
ner, den sich Obermeister Jansen ausgesucht 
hatte: den Kabarettisten Ferdinand Linze-
nich. Sein Th ema lautete: Heiter kommt 

weiter – wie man vom Problembetrachter 
zum Chancerergreifer wird! Linzenich zog 
die 200 Zuhörer in den Bann, brachte sie oft 
zum lachen und auch zum nachdenken.

In seinem Geschäftsbericht hatte Obermeis-
ter Jansen eine Überraschung für die In-
nungsmitglieder: anstatt opulent das Jubilä-
um zu feiern, steuert die Innung einmalig ei-
nen Betrag von 100.000 € zur Finanzierung 
der Überbetrieblichen Unterweisung bei.Das 
führt zu einer deutlichen Gebührenreduzie-
rung in 2015 und ist als „Dankeschön“an alle 
Betriebe zu verstehen,die seit Jahren kontinu-
ierlich ausbilden.

Am Ende der Veranstaltung wurde der AU-
Beauftragte Gerhard Pfaffl   verabschiedet. 
Über 20 Jahre hat er die AU-Betriebe im 
rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis über-
prüft und hatte nun im Alter von 84 (!)Jah-
ren beschlossen, kürzer zu treten. Ober-
meister Jansen bedankte sich bei ihm für 
seine aussergewöhnliche Leistung mit einer 
Ehrenurkunde und die Kollegen mit einem 
lang anhaltenden Applaus.

In einer Feierstunde verabschiedeten 
Hauptgeschäftsführer Alois Blum und 
Kreishandwerksmeister Th omas Raderma-
cher sowie die gesamte Belegschaft der 
Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg 
die langjährige Kollegin Monika Siebert 
und den langjährigen Kollegen Herbert 
Wolter in den wohlverdienten Ruhestand.

Monika Siebert war seit Oktober 1998 
Mitarbeiterin der Kreishandwerkerschaft 
und hier zuständig im Bereich der Überbe-
trieblichen Unterweisung der Auszubilden-
den. In dieser Zeit hat sie alleine zu 11.900 
Wochenkursen eingeladen und diese abge-
rechnet. Insgesamt 120.000 Teilnehmer 
nahmen in dieser Zeit an den Kursen teil.

Herbert Wolter ist ein „Urgestein“ der 
Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg. 
Seit dem 01. August 1973 war er als Ausbil-

Monika Siebert und Herbert Wolter
in den Ruhestand verabschiedet

der im Elektroinstallationshandwerk tätig. 
In über 41 Jahren hat er 1600 Wochenkur-
se mit 16.000 Teilnehmern geleitet und 
zahlreiche Zwischen- und Gesellenprüfun-
gen begleitet. Den künftigen Ruheständler 

wurde sehr herzlich für die langjährige Zu-
sammenarbeit in der Kreishandwerker-
schaft gedankt. Diese war stets geprägt von 
enormem Pfl ichtbewußtsein, Zuverlässig-
keit und Vertrauen.

Obermeister Manfred Jansen (2.v.l.) mit der Bonner Bürgermeisterin Gabriele Klingmüller, dem stellv. 
Landrat Sebastian Hartmann (l.) und Innungsgeschäftsführer Ernst Wittlich (Foto: Christoph Baeuchle)
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Die Lossprechung der Kfz-Innung Bonn · 
Rhein-Sieg füllte wieder die Stadthalle Bonn-
Bad Godesberg bis auf den letzten Platz. 147 
Lehrlinge hatten ihre Prüfung bestanden und 
feierten mit ihren Eltern,Freunden und Aus-
bildungsbetrieben den besonderen Anlass. 
Obermeister Manfred Jansen gratulierte allen 

Volles Haus in der
Stadthalle Bad Godesberg

erfolgreichen Prüfl ingen zu ihrem Gesellen-
brief. Zusammen mit dem Prüfungsaus-
schussvorsitzenden Heinz Berhausen und 
dem stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
für Karosserie-und Fahrzeugbau Bernd Stieg-
litz konnten sie 6 Lehrlinge mit der Note 
„gut“ besonders ehren:
» Nils Winkelmann
 von der BMW-Niederlassung Bonn
» Stefan Steeg
 von der Firma Christoph Knappe
» Volker Schwarz und Philipp Högner
 von der RKG Rheinische Kraftwagen 

GmbH & co. KG
» Pierre Zocher
 vom Aus-und Fortbildungszentrum 

West der Bundespolizei in Swisttal
» Patrick Plonka
 von der Gebr.Nussbaum OHG

Alle erhielten eine besondere Urkunde 
und einen stattlichen Geschenkgutschein.
Der Leiter des Georg-Kerschensteiner-Be-
rufskollegs Günter Schmidt fand auch nur 
lobende Worte für die jungen Gesellen, 
verbunden mit dem Wunsch, sie mögen in 
Zukunft auch einmal mutig „über den 
Tellerrand“ des Berufes hinausschauen.

Die Moderation des weiteren Abends über-
nahm Innungsgeschäftsführer Ernst Witt-
lich. Zügig wurden die Gesellenbriefe mit 
Handschlag an die einzelnen Prüfl inge ver-
teilt, sodass Obermeister Jansen um 20.30 
Uhr das Buff et eröff nen konnte.Viele nutz-
ten den Abend noch,um sich mit den Leh-
rern und Betrieben auszutauschen – ein an-
sprechender Abend zu einem besonderen 
Anlass im Berufsleben der jungen Gesellen.

Angebote:
20140804 Malerbetrieb im Rhein-Sieg-Kreis sucht Nachfol-

ger. 3 Gesellen – 1 Bürokraft.
20141104 Schlosserei mit 300 qm Werkstattfl äche in Bonn-

Beuel zu vermieten.
20141106 Metallbaubetrieb im östlichen Rhein-Sieg Kreis 

mit kompletter Werkstatteinrichtung und Fuhrpark zu veräu-
ßern. Der Betrieb beschäftigt zur Zeit einen Gesellen und ei-
nen Auszubildenden. Guter Kundenstamm, keine Mitbewer-
ber im näheren Umkreis. 

20141401 Renomiertes Autohaus in bester Lage zwischen 
Köln und Bonn zu veräußern. Auch interessant als Zweits-
tandort für größere KFZ-Unternehmen. Details: Werkstatt 
mit 4 Hebebühnen, Ausstellungsraum, Empfang, 2 Büros, La-
gerräume, Sozialräume, Waschanlage, großes Außengelände

20151501 Elektrofachfi rma mit Schwerpunkt Gebäude- und 
Systemtechnik zu verkaufen. Eine Teilhaberschaft kann als 
Übergangslösung angeboten werden. Der Betrieb ist im 
Rhein-Sieg Kreis tätig. Er beschäftigt derzeit 9 Mitarbeiter.

20142201 Ladenlokal zum Betrieb einer Bäckereifi liale im 
rechtsrheinischen Rhein-Sieg Kreis zu vermieten. Gesamtla-
denfl äche 36 qm.

20152302 Eck-Ladenlokal in Bonn, zentrumsnah, Nähe Bio-
Supermarkt, als Verkaufsraum (52 +31 qm) z.B. für Metzgerei 
(Biofl eisch/Wild) o.a. zu vermieten.

20153001A Friseursalon in Bonn zu vermieten. Gesamtfl äche: 

ca. 100 qm. 10 Bedienerplätze.
20153001 Friseursalon in Siegburg zu verpachten. Das Ge-

schäft verfügt über 11 Bedienerplätze und hat eine Größe von 
57 qm. Es ist voll ausgestattet und frisch renoviert.

20143005 Friseursalon in Troisdorf abzugeben.
20143001 Biosthetik Salon im Rhein-Sieg Kreis altersbedingt zu 

verpachten oder mit Gebäude zu verkaufen. Der Laden besteht 
seit über 50 Jahren und verfügt über einen guten Kundenstamm.

Nachfrage:
20151402N KFZ-Techniker, Karosserie- und Fahrzeugbau-

meister sucht Betrieb zur Übernahme oder Beteiligung im 
Raum Bonn oder angrenzendem Rhein-Sieg Kreis.

20153001N1 Friseurmeisterin sucht Salon im Rhein-Sieg 
Kreis oder Bonn. Bevorzugt 1 A Lage.

20153001N2 Friseurmeister sucht Laden bis 100 qm im 
Raum Bonn-Gronau/Bad Godesberg oder Bonn-City.

20140604N Tischlermeister sucht Betrieb mit bis zu 5 Mitar-
beitern zur Übernahme. Bevorzugt Raum Bonn und angren-
zender Rhein-Sieg Kreis.

20141306N Mittelständisches Sanitär/Heizungsunternehmen 
sucht im Raum Köln/Bonn einen gut eingeführten Betrieb 
mit bis zu 5 Mitarbeitern zur Übernahme.

20141301N Sanitär/Heizungsfi rma im Raum Bonn oder links-
rheinisch bis Köln mit bis zu 10 Mitarbeitern zur Übernahme 
gesucht.

Betriebsbörse
Ansprechpartner: Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg

Frank Jäger, Tel. (02241)990-109, Fax (02241)990-154 · eMail: jaeger@khs-handwerk.de
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Nachdem die Nachfragesituation der Unternehmungen nach jungen 
Menschen, die Arbeit suchen, zu Beginn des Jahres etwas rückläufi g 
war, spüren wir aktuell eine deutliche Steigerung. Die Konzentration 
auf die Vermittlung von jungen Menschen unter 25 Jahren im Rah-
men der Landesinitiative „Jugend in Arbeit +“ hat sich bewährt, was 
Ihre Resonanz deutlich macht. Schließlich engagieren wir uns bereits 
seit Anfang 2013 mit guten Ergebnissen in diesem Bereich.

Hierfür steht ein Zeitbudget von 20 Stunden in der Woche zur 
Verfügung. Wenn Sie mich einmal nicht erreichen sollten, kön-
nen Sie darauf vertrauen, dass Rückrufe so schnell wie möglich 
erfolgen und Emails zeitnah beantwortet werden.

Die Erfahrungen aus dem Jahren 2013/2014 haben gezeigt, dass 
sich der Einsatz für junge Menschen lohnt. Wir konnten etliche 
nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse initiieren.

Trotz verringerter Stundenzahl – können die Ergebnisse sich se-
hen lassen. Das bestärkt uns darin, dass wir die richtige Entschei-
dung getroff en haben, uns im Rahmen  „JiA+“ einzusetzen. Das 
war und ist nur mit ihrer Hilfe und mit ihrer Nachfrage möglich.

Der allgegenwärtige Fachkräftemangel spielt uns hier zu. Zuneh-
mend bekommen wir von den Unternehmen aller Gewerke zu-
rückgemeldet, dass sich Chancen für junge Menschen ergeben 
können und eine große Bereitschaft besteht, hier eine Einarbei-
tungsleistung und Anlernphase im Sinne einer nachhaltigen Be-
schäftigung zu leisten.

Die Faktoren des max. 2- wöchigen Probearbeitens und die Op-
tion eines Eingliederungszuschusses, der bis max. 6 Monate 50% 
betragen kann, sind hier probate Mittel, die Minderleistung des 
jeweiligen Jugendlichen zu kompensieren und den Aufwand von 
Seiten des Betriebes zu relativieren.

Der organisatorische Aufwand ist gering und wir nehmen Ihnen 
so viel wie möglich ab.

Überwiegend überzeugen die Jugendlichen durch eine gute Mo-
tivationslage und durch den Willen, sich berufl ich zu etablieren. 
Hierfür setzen sich die meisten überdurchschnittlich ein.

Einige suchen ihr berufl iches Ziel auf Helferbasis, um sich weiter-
führende Ziele zu erarbeiten, wiederum andere verfügen über ei-
nen Berufsabschluss.

Wir vermitteln weiter…
…nur unter anderen Rahmenbedingungen.

IHK Bonn · Rhein-Sieg
Christiane Gröhnke
0228 / 72284-206
groehnke@boo.ihk.de

Kreishandwerkerschaft Bonn · Rhein-Sieg
Mark Ditges
02241 / 969040-290
mail: ditges@khs-handwerk.de

Wer denkt, dass hier nur schwach aufgestellte junge Menschen 
zur Vermittlung zur Verfügung stehen, sollte sich durch die Praxis 
überzeugen lassen.

Gerade im Augenblick rechnen wir vermehrt mit jungen Leuten, 
die auch über einen Ausbildungsabschluss oder erste Berufserfah-
rung verfügen – das wird die nächste Zeit zeigen. So oder so soll-
ten Sie uns davon in Kenntnis setzen, wenn Sie Verstärkung su-
chen.

Sprechen Sie uns einfach an!!!

In der Regel bin ich zu folgenden Zeiten erreichbar.
Montags: 13:00 – 17:00, Dienstags: 7:30 – 12:30
Mittwochs: 14:00 – 17:00, Donnerstags: 7:30 – 13:30
Freitags: 7:30 – 9:30

Die Kontaktdaten lauten:
Mark Ditges, mail: ditges@khs-handwerk.de
Fon: 02241 / 969040-290 · Fax: 02241/ 969040-292



Ansprechpartner im Überblick
Zentrale: Telefon: (02241) 990-0 · Telefax: (02241) 990-100
eMail: postfach@khs-handwerk.de · Internet: www.khs-handwerk.de

HAUPTGESCHÄFTSFÜHRUNG

Alois Blum, Dipl. Kfm. _____________________blum@khs-handwerk.de ___________ (02241) 990 -122

SEKRETARIAT

Birgit Seifert _____________________________postfach@khs-handwerk.de _________ (02241) 990 -124

ZENTRALE, AUSKÜNFTE, ABGASUNTERSUCHUNGEN

Astrid Efferoth ___________________________efferoth@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -157

Michaela Kuppert _________________________kuppert@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -110

JURISTISCHE BERATUNG UND VERTRETUNG

Oliver Krämer, Assessor ____________________kraemer@khs-handwerk.de _________ (02241) 990 -120

Wolfgang Schmeil, Assessor ________________schmeil@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -123

Elke Siewert, Assessorin ___________________siewert@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -105

Ernst Wittlich, Assessor ____________________wittlich@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -166

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

Frank Jäger, Dipl. Kfm. _____________________jaeger@khs-handwerk.de ___________ (02241) 990 -109

STEUERBERATUNGS- UND BUCHFÜHRUNGSSTELLE

Andreas Arens, Steuerberater, Dipl. Kfm. ______arens@kh-brs-steuerberatung.de ______ (02241) 990 -147

Christina Offergeld, Steuerberaterin _________offergeld@kh-brs-steuerberatung.de ___ (02241) 990 -132

ÜBERBETRIEBLICHE UNTERWEISUNG

Andreas Maybaum, Leitung ________________maybaum@khs-handwerk.de ________ (02241) 990 -116

Manuela Eberz, Organisation _______________eberz@khs-handwerk.de ___________ (02241) 990 -177

AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSWESEN

Dagmar Brast ____________________________brast@khs-handwerk.de ____________ (02241) 990 -113

Siegrid Beunings _________________________beunings@khs-handwerk.de _________ (02241) 990 -119

LEHRVERTRÄGE

Carola Decrouppe _________________________decrouppe@khs-handwerk.de ________ (02241) 990 -126

Astrid Efferoth ___________________________efferoth@khs-handwerk.de __________ (02241) 990 -157

TARIFAUSKÜNFTE

Carola Decrouppe _________________________decrouppe@khs-handwerk.de ________ (02241) 990 -126

JOB TICKET, SCHIEDSSTELLE-KFZ

Eva Fleischhacker _________________________fl eischhacker@khs-handwerk.de ______ (02241) 990 -104

MITGLIEDERVERWALTUNG, BEITRAGSWESEN

Marita Hiller _____________________________hiller@khs-handwerk.de____________ (02241) 990 -121

JUGEND IN ARBEIT PLUS

Mark Ditges _____________________________ditges@khs-handwerk.de _________ (02241) 969040-290

SCHWEISSKURSE

Rolf Busse _______________________________busse@khs-handwerk.de ___________ (02241) 990 -311
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Mancher Hausbesitzer möchte bei der 
Sanierung möglichst viel selbst machen, 
um das Budget zu entlasten. Aber: Es 
sollte nicht nur mit den reinen Material-
kosten gerechnet werden. Viele scheinbar 
preiswerte Baumaßnahmen sind im 
Nachhinein richtig teuer geworden. 
Denn oft werden die Folgekosten unter-
schätzt. Was passiert, wenn ein zersprun-
genes Waschbecken nach wenigen Jahren 
nicht mehr nachzukaufen ist? Wenn Er-
satzteile nicht zu besorgen sind?

Handwerksqualität lohnt sich

Hausbesitzer, die auf qualifi zierte Hand-
werksbetriebe setzen, haben es einfacher. So 
hat beispielsweise der Zentralverband Sanitär, 
Heizung, Klima (ZVSHK) mit der Einfüh-
rung der „Handwerkermarke Meisterklasse“ 
eine ganze Reihe von Markenprodukten 
namhafter und leistungsfähiger Hersteller ge-
kennzeichnet, die hohen Anforderungen ge-
recht werden. Diese Markenprodukte sind 
ausschließlich über SHK-Fachbetriebe zu ha-
ben und bringen dem Kunden deutliche Vor-
teile. Abgesehen von der nachweislich hohen 

Qualität zeichnen sich die gekennzeichneten 
Produkte durch eine zehnjährige Nachkauf-
garantie und eine weitgehende Ersatzteilsi-
cherung aus. Auch ist ein bundesweiter Kun-
dendienst vorhanden, damit im Fall der Fälle 
möglichst schnell geholfen werden kann.

Weitere Informationen sowie eine Über-
sicht der Produkte, die als Handwerker-
marke gekennzeichnet sind, gibt es unter 
www.handwerkermarke.de.

Quelle: ZVSHK
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Familien, die ein Haus sanieren, stehen 
heute vor nicht geringen Herausforderun-
gen: Neben der energetischen Sanierung 
des Gebäudes wird häufi g auch das Bad 
modernisiert. Hier ist es ratsam, unter 
dem Aspekt des „Komforts für Generatio-
nen“ zu planen – ganz im Sinne einer bau-
lichen Prophylaxe für den möglichen Not-
fall im Alter.

Denn Manfred Stather, Präsident des 
Zentralverbandes Sanitär Heizung Kli-
ma (ZVSHK) weiß: „Akute Notfälle 
wie Beinbruch oder Schlaganfall sind 
nahezu immer zeitkritisch. Viele SHK-
Fachbetriebe sind zwar auf solche Fälle 
vorbereitet, müssen aber zunächst das 
Votum des Medizinischen Dienstes ab-
warten sowie die Bewilligung der Maß-

Die meisten Menschen empfi nden das 
Flammenspiel und die wohlige Wärme ei-
nes Kamins als gemütlich. In Kombinati-
on mit modernen Heizsystemen schaff t er 
ein angenehmes Wohnklima und steht 
beim Hausbau oder der Sanierung ganz 
oben auf der Liste. Die Besitzer sollten 
während der Planungsphase mit dem 
SHK-Fachbetrieb vor Ort klären, welche 
Heizungsanlage die individuell beste ist, 
und ob ein Kamin realisiert werden kann. 
Dabei spielt das vorhandene Budget 

Badmodernisierung
Nicht erst den Ernstfall abwarten

Die optimale Heiztechnologie

nahmen durch die Kassen. Im Schnitt 
werden die Patienten nach zwei, drei 
Wochen wieder entlassen, in ihrer 
Wohnung war jedoch gerade mal der 

ebenso eine Rolle wie die Versorgungssi-
tuation vor Ort und die persönlichen 
Wünsche der Eigenheimbesitzer. Zudem 
wird fest- gelegt, welche Energieträger ge-
nutzt werden sollen: Fossile Brennstoff e 
wie Kohle, Gas und Öl stehen dabei der 
regenerativen Energie aus Sonne, Wind 
und Wasser gegenüber. Auch die Umwelt-
wärme gewinnt an Bedeutung: Wärme-
pumpen wandeln Energie aus dem Erd-
reich, dem Grundwasser oder der Außen-
luft in Heizwärme um.

Medizinische Dienst, um den Umfang 
der Arbeiten aufzunehmen“.

In der Regel müssen auch die anderen an-
fallenden Arbeiten vom Fliesenleger, Elek-
triker und Maler abgestimmt und zeitnah 
durchgeführt werden. Hier haben die 
SHK-Fachleute gute Kompetenzen und 
eine langjährige Erfahrung, die ihre Kun-
den sehr zu schätzen wissen.

Besser und kostengünstiger ist es, wenn ein 
barrierefreies Wohnumfeld rechtzeitig – also 
ohne Zeitdruck und am besten in der Phase 
des aktiven Arbeitslebens – geplant und um-
gesetzt wird. So lassen sich auch fi nanzielle 
Belastungen besser ausbalancieren.

Quelle: ZVSHK

Besonders empfehlenswert sind mit Holzpel-
lets, Öl oder Gas betriebene Brennwert-Heiz-
kessel. Diese Technik nutzt den Energiegehalt 
des eingesetzten Brennstoff es nahezu vollstän-
dig, indem auch die Kondensationswärme 
des Wasserdampfes im Abgas verwendet wird.

Übrigens: Solarthermische Anlagen sind 
für viele Eigenheime ebenfalls eine sinn-
volle Ergänzung.

Quelle: ZVSHK
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Wenn Bad oder Heizung saniert werden müssen, überlegen viele 
Eigenheimbesitzer, ob und wie sich die Kosten reduzieren lassen. 
Vielfach wird dann über Eigenleistung oder sogar Schwarzarbeit 
nachgedacht. Abgesehen davon, dass Schwarzarbeit illegal ist, gibt 
es viele gute Gründe, auch die Eigenleistung gering zu halten und 
stattdessen auf einen Handwerker aus dem SHK-Fachbetrieb zu 
vertrauen.

» Die Profi s verbauen ausschließlich hochwertige Markenpro-
dukte für lange Lebensdauer und sichere Funktion. 

» Kompetente Beratung ist im Preis enthalten. Die SHK-Profi s 
bilden sich permanent weiter und kennen sowohl die gesetzli-
chen Vorschriften als auch die fi nanziellen Fördermöglichkei-
ten. 

» Gleichzeitig sind die fachgerechte Verarbeitung und die um-
weltgerechte Entsorgung sichergestellt. 

» Am wichtigsten aber ist die Haftung. Denn wenn Produktbe-
schaff ung und Einbau über den SHK-Fachbetrieb laufen, über-
nimmt dieser die Gewähr dafür, dass alles funktioniert. Dabei 
hilft die sogenannte Haftungsübernahmevereinbarung, in deren 
Rahmen sich fast alle namhaften SHK-Markenhersteller ver-
pfl ichtet haben, bei nachgewiesenen Produktfehlern nicht nur 
für Ersatz zu sorgen, sondern auch die Reparaturkosten schnell 
und unkompliziert zu übernehmen. (Quelle: ZVSHK)

Gute Gründe
für den Fachmann
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Ist es draußen kalt, wird das Heizungssystem besonderen Belastun-
gen ausgesetzt. Regelmäßige Vorsorge spart daher bares Geld. Denn 
ob eine Heizung Geld „verbrennt“, kann ein Laie nicht sehen. Der 
Profi  hingegen erkennt Einsparpotenziale im gesamten Heizsystem 
– vom Kessel über die Wärmeverteilung bis zum Heizkörperventil. 

Die Heizungsüberprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb ist daher 
mehr als empfehlenswert, denn der Heizungs-Check umfasst alle 
Komponenten. Etwaige Mängel werden ebenso detailliert aufge-
zeigt wie sinnvolle Lösungen. Der Check verläuft in drei Schritten.
Zunächst wird der Wärmeerzeuger bewertet. Hierfür werden u.a. 
Abgas- und Oberfl ächenverluste gemessen und beispielsweise auch 
die Brennwertnutzung geprüft.

Im zweiten Schritt wird dann die Wärmeverteilung bewertet. Kern-
frage hier: Wie viel Energie geht auf dem Weg vom Kessel zum 
Heizkörper verloren? Im dritten Schritt wird die Wärmeübergabe 
begutachtet. Hierfür prüft der Fachmann insbesondere die Funkti-
on von Heizkörpern, Th ermostaten und Raumtemperaturreglern. 

Weitere Infos zum Heizungs-Check unter www.wasserwaerme 
luft.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, nach dem SHK-Profi  
vor Ort zu suchen. (Quelle: ZVSHK)

Ein Heizungs-Check 
spart bares Geld

Strom und Wärme vom Dach des Eigenheims, Heizen mit Pellets 
– schon heute kann jeder Hausbesitzer seine ganz private Energie-
wende umsetzen. Und dabei sinnvoll in die Zukunft investieren. 
Denn die Preise für fossile Brennstoff e werden weiter steigen und 
wer morgen noch bezahlbar wohnen möchte, sollte heute in ener-
giesparende Heiztechnik investieren. 

Beim Austausch des alten Ölbrenners gegen eine moderne Pellethei-
zung reduzieren sich nicht nur die Heizkosten um bis zu 40 Prozent, 
sondern auch die CO2-Belastung der Umwelt. Denn Holzpellets 
werden aus gepressten Säge- oder Hobelspänen ohne chemische Zu-
sätze hergestellt und verbrennen CO2-neutral. Da eine Pelletheizung 
relativ viel Platz für die Lagerung der Pellets benötigt, sollte sich der 
SHK-Fachmann vor Ort die individuellen Gegebenheiten anschau-
en, um gemeinsam mit dem Hausbesitzer eine energetisch sinnvolle 
Alternative zur alten Heizung  zu fi nden. (Quelle: ZVSHK)

Zukunftssicher heizen
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Ob Austausch der Badewannen-Armatur 
oder komplette Badmodernisierung – auch 
in Zeiten scheinbar günstiger Internet-An-
gebote kann auf den SHK-Fachhandwerker 
nicht verzichtet werden. Denn wenn Pla-
nung, Bestellung und Einbau der sanitären 
Einrichtungen aus einer Hand kommen, hat 
der Auftraggeber umfangreiche Vorteile.

Mehrwert durch Handwerk statt 
scheinbarer Online-Schnäppchen

Am wichtigsten ist sicherlich die Haftung: 
Wird die Modernisierung vollständig vom 
Fachmann erledigt, kann der Eigenheimbe-
sitzer sicher sein, das am Ende alles funktio-
niert. Denn die Gewährleistung der SHK-
Innungsbetriebe ist regelmäßig besser als 
beim Produktkauf aus dem Internet. Dafür 
sorgt unter anderen die sogenannte Haf-

tungsübernahmevereinbarung, die viele 
SHK-Markenhersteller verpfl ichtet, bei nach-
weislichen Produktfehlern für Ersatz zu sor-
gen und die Kosten für den Ein- und Ausbau 
zu übernehmen.Aber auch wenn kein Scha-
densfall eintritt, punkten die Profi s mit ihrem 
durchdachten Dienstleistungs-Bündel.  Sie 
machen ein individuelles Angebot, beraten 
kompetent zur Badgestaltung, planen ge-
meinsam mit der Baufamilie und kümmern 
sich um alle Details. Dazu gehören die Be-
standsaufnahme und das fachgerechte Auf-
maß vor Ort ebenso wie eine entsprechende 
Visualisierung. Auch die Auswahl geeigneter 
Produktvarianten, die Koordination der Ge-
werke, der Trinkwassercheck sowie die War-
tung nach dem Einbau sind wichtig. Und da 
die Fachhandwerker die Gegebenheiten vor 
Ort genau kennen, ist es später leichter, klei-
nere Schäden zu reparieren und auch nach 
Jahren die passenden Ersatzteile zu fi nden.

Quelle: ZVSHK



Autos, Maschinen und Computer zu leasen, ist heute ganz normal. Wenn Ihr Leasingwunsch etwas ungewöhnlicher 
ausfällt: Wir lassen Ihre Investitionsideen lebendig werden. Lernen Sie unser Angebot in einem persönlichen Gespräch 
mit unseren Leasing-Fachberatern kennen. Weitere Informationen und Leasingangebote erhalten Sie in Ihrer Filiale 
oder unter www.ksk-koeln.de im Internet. Wir beraten Sie gerne. Wenn’s um Geld geht – s Kreissparkasse Köln.

Wenn es das gäbe,
könnten Sie es bei uns leasen.

S Leasing: Aktuelle 

Angebote unter 

www.ksk-koeln.de
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